
10. Mörz l9BB

B. Johrgong, S.36-53
rssN 0177-1868

lnholt Seite

Gl Leitsötze

Hoftung des Rechtsonwolts

- Veriö hrung von Schodenersotzo nsprüchen,
g5I BRAO

(BGH Urt.v. 1.10.1987 - lX ZR 202/861

Hoftung des Treuhönders im Bouherrenmodell

- Abschlufi einer Bonkbürgschoft

- Weiterführende Hinweise
(OLG Köln Urt v. 6.11.1987 - 6 U 205/86l

Hoftung des Treuhönders

- Kosiendeckungslücke
(LG Heidelbers Urt v.13.11.1987 - 5 O 60/8ö)

Abtretung von Steuererstottungsonsprüchen

- Geschöftsmößige Abtretung on Steuerberoter

- Sicherung von Honororforderungen
(BFH Urt v. 17.9.1987 - Vll R 168/841

36

37

41

46

50

O Gerling-l(onzern
Ve rtrie b s-A ktie n g ese I I sch oft
Abteilung Presse und lnformotion
Gereonshof,5000 Köln I

Glefon' 102 211 144'7298

Vorontwortlich fi;r den lnholt,

Rechtsonwolt Dn Jürgen Gröfe,
Fochonwolt für Steuerrecht

Nochdruck nur mit vorheriger
sch riftlicher Zustim mu ng.

+

it
l

t

-)o

,,-) J

,t,.
' l.i

I



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/88 Nolor
- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-

onspruchs

Rechtsonwqlt

- Dritthoftung

- Konkurrenrverbot

Rechtsberotun g/Rechtsbesorgu ng

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, g162 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotungsvertrog

- oblektbezogene und persönliche
Steuerberotung

Testo m e ntsvo I lstrec ker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder
Abweichung von Prospekto usso ge

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

- Bon itötsgoro ntie stott Bo n kbürgscholt

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, g5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und Mondotsende

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweitige Ersotzmög lich keit

Versicherungsschutz

- Treuhondiötigkeit

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild

- Rechtsberotung

BB, IB
(LS)

88,41

88,37
88,37

88,37

88, 18
(LS)

87,36
ILS)

87,36
(LSI

88, 9
88,31

88,46

88,26

BB, 15

BB, 2

BB, IB
{LS)

BB, 3
BB,41

Gl Leitsötze
88,
BB,

9
2

88, 19

88, 19

88,46
88,46
88,46

Pflichten des Testomentsvollstreckers bei der Anloge von Nochloßvermögen

Der Testo mentsvo I lstrecker steht bei der An lo g e von N och loßvermög en g ru n d-
sötzlich so frei, wie der Vormundschoftsrichter den Vormund öulJerstenfolls stel-
len dorf. lhm sind desholb nursolcheAnlogen verwehd, die noch Loge des Folles

,,den Grundsötzen einerwifischoftlichen Vermögensverwoltung zuwiderlouien'1
(BGH Urt.v. 3.12.1986 - lVo ZR 90/85 :ZlP 1987,922
Anmerkung: ln den Urteilsgründen wird dorou{ hingewiesen, doß rein spekulo-
tive Anlogen, mit denen bei großem Risiko eine hohe Wertsteigerung oder eine
besonders hohe Rendite erstrebt wird, iedenfolls donn ousgeschlossen sind,
wenn sie den gesomten oder einen sehr grol)en Teil des Nochlosses erfossen.
Demgegenüber konn eine Streuung bei der Kopitclonloge,,durchous eine sinn-
volle Vorsichtsmoßno h me sein'1

Hoftung des Rechtsonwolts

Ein Rechtsonwolt, dem vorprozessuol ein Fehler unterloufen ist, verontwortet
nicht den Schoden, der ouf folscher Entscheidung des onschließenden gericht-
lichen Verfohrens beruht, wenn dos Gericht den ihm richtig unterbreiieten
Sochverholt unrichtig beurteilt hot und bei richtiger Beurteilung der Fehler des
Rechtso nwo lts {olgen los geblieben wö re.
(BGH Urt.v.5.ll.l98Z - lX ZR 86/86l

Versicherun gssch utz f ür Treu hondtötig keit o us der
Berufshoftpf lichwersicherun gspolice ?

Der Zentroltreuhönder in einem Bouherrenmodell hot in vollem Umfong die
Geschöfte der Bouherren zum Zwecke der Ausführung des Bouvorhobens zu
f ü h ren. Er ist geschöftsf ü h render Treu hö nder.

Noch der Risikobeschreibung, die Bestondteil des Hoftpflichversicherungs-
vedroges ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz der Berufshoftpflicht-
versicherung für Steuerberoter nicht ou{ eine geschöftsiührende Treuhond-
tötigkeit und die sich dorous ergebenden Risiken.

Ein Versicherungsousschluß ist ouch gegeben, wenn der Steuerberoter gleich-
zeitig Rechtsbeistond ist und doher ouch die Erloubnis zur Rechtsberotung und
Rechisbesorgung hot.

Es konn dohingestellt bleiben, ob der Treuhönder bei der Uberwochung des
Zo hlungsverkehrs neben der geschöftsführenden ouch eine o ufsichtsführende
Treuhondiötigkeit ousgeübt hot, denn der Versicherungsschutz bezieht sich
noch der Risikobeschreibung ousschließlich ouf eine oufsichts{ührende Treu-
hondtatigkeit.
(OLG München Uri.v.30.l.l98Z - 2lU 3798/86, rechtskröftig noch Nichtonnohme der
Revision durch BGH-Beschl.v. 25.1L1987 - lVo ZR 89/87; dos Urteilwird im nöchsten
Heft obgedruckt)
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Bereitholten vorformulierlerAbtretungserklörungenl; diese sind ollerdings
kei ne n otwen d ig en Voro ussetzu n gen f u r d ie Geschöfts m oßig keit. Verein-
zelte im Rohmen eines Hondelsgeschöfts oder on einen steuerlichen
Beroter vorgenommene Abtretungen reichen für die Annohme der
Geschöftsmoßig keit n icht o us.

Dorous folgt - wie der Senot in der genonnten Entscheidung ousgeführt
hot -, doß grundsötzlich ouch Steuerberoter und Steuerberotungsgesell-
schoften sich zu r Sicheru n g i h rer H on o ro rforderu n gen Steuererstottu n gs-
und Vergütungsonsprüche ihrer Mondonten wirksom obtreten lossen
können, soweit sie in dieser Weise nur gelegentlich onlößlich besonders
begründeter Einzelfölle tötig werden.

Hoftung des Rechlsonwohs
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $51 BRAO
{BGH Urt.v.1.10.87 - lX ZR 202/86)

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l- 3, l9BB)

Leitsotz {omtl.)'

Dos bloße Schweigen eines Anwolts ouf die rechtzeitige Ankündigung
von RegreDonsprüchen mocht ouch donn die spötere Erhebung der
veriöhrungseinrede nichi zu einer unzulössigen Rechtsousübung, wenn
der Anwolt vorher durch füuschung den Mondonten von der Erhebung
solcher Ansprüche obzuholten versucht hot.

Leitsötze (d.Verf.l,

L Bei $51 BRAO knüpft der Beginn der veriöhrungsfrist des Regreß-
onspruchs on die Entstehung des Schodens und nur hilfsweise on dos
Ende des Mondots, wenn dies zu einem früheren Ende der Veriöh-
rungs{rist führt.

2. Auch für den sekundöronspruch gilt die 3iöhrige veriöhrungsfrist des
g5t BRAO.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht stellt ein pflichtwidriges Unterlossen des
Beklogten fest, durch dos die Durchsetzung von Direktonsprüchen der
Klögerin gegen den Hoftpflichtuersicherer unmöglich geworden sei.
Dos nimmt die Revision hin.

2. Dos Berufungsgericht meint, ouf Ver[öhrung könne sich der Beklogte
nichf berufen. Zwor beginne die ,,verlohrung des sogenonnten
Sekundöronspruchs" ob Vollendung der Veriöhrung des ,,primör-
onspruchs" gegen den schödiger. Hier hobe sie demnoch in JulilgT6
begonnen und sei im Juli1979 obgeloufen. Dem Beklogten seies ober
noch Treu und Glouben verweh4 die veriöhrungseinrede zu erheben,
weil erwöhrend des Loufs derVer[öhrungsfrisi dos Mondotsverhöltnis
wiederholt dodurch verletzt hobe, doß er die Klögerin ouf ihre An{ro-
gen hingeholten hobe. Dos stehe oufgrund der Beweisoufnohme fest.
Mit seinen unrichtigen, hinholienden Angoben hobe der Beklogte
seine Pflicht in so schwerwiegender und nochholtiger Weise vedetzt,

Abtretung

- des Steuererstottungso nspruchs
: geschöftsmoßige - 846 4 AO

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr
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- des ongestellten RA
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doß er sich ,,ouf die Veriöhrung des Sekundöronspruchs Überhoupt

nicht mehr berufen" könne. Zumindest hobe die Klögerin Anspruch

dorouf, doß der Beklogte die Einrede der Veriöhrung unterlosse. Die

Klögerin hobe ersi lg8l von dem ihr entsiondenen Schoden erfohren,

nochdem sie einen onderen Anwolt eingescholtet hobe. Es sei soch-

gerecht gewesen, doß sich die Klogerin mit der Berufsholtpflicht-

versicherung des Beklogten vor Klogeerhebung in Verbindung gesetzt

hobe, zumol ous der Sicht der Klögerin sich keine EilbedÜrltigkeit hobe

erkennen lossen. Noch dem domoligen Stond der Rechtsprechung

hobe sie dovon ousgehen können, doß die Veriöhrung des Sekundör-

onspruchs erstob Mondotsende, olso ob Mörzl9B1 geloufen sei. Mon

könne desholb der Klögerin nicht vonverfien, sie hobe die Kloge-

einreichung über Gebühr verzögert.

3. Die Ausführungen greift die Revision mit Recht on.

Abweichend von der Meinung des Berufungsgerichis wird ols Primör-

hoftungsonspruch gegen einen Rechtsonwolt der Schodenersotzon-

spruch verstonden, der entsteht, wenn der Anwolt durch eine Pflicht-

verletzung einen Schoden seines Mondonten verursocht hot. Dieser

Regreßonspruch veriöhrt noch $5] BRAO in dreiJohren unobhöngig

dovon, ob der Geschödigie Kenninis von seinem Schoden und der

Pflichverletzung seines Anwolts erlongt hot (BGHZ 94,380,385 :
Gl32/851.

Noch der Rechtsprechung muß oberzum Ausgleich der kurzen Veriöh-

rungsfrist und zum Schutz der lnteressen des Mondonien der Anwolt,

wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, seinen Auftroggeber hierouf und

ouf die Regreßmöglichkeit hinweisen. Ein Versto0 gegen diese Pflicht

führt erit zum sogenonnten Sekundöronspruch, der den Rechtsonwolt

gemöfl g24gBGBdozu verpflichtet, den Mondonten so zu stellen, ols

wöre die veriöhrung des Regreflonspruchs (: Primöronspruch) nicht

eingetreten (BGHZ ooO). Der Sekundöronspruch hindert den Anwolt

doron, erfolgreich die Veriöhrungseinrede im Regreßprozeß zu erhe-

ben. Wurde der Mondont wöhrend des bestehenden Mondots oder

noch Mondotsende noch rechtzeitig vor Ablouf der Veriöhrungsfrist

des Primöronspruchs onderweitig über die RegreßonsprÜche onwolt-

lich beroten, so enisteht kein sekundörer Ersotzonspruch mehr

(BGH Uri.v.26.2.1985 - Vl ZR 144/83, NJW 1985, ilsl, ll52; Senois-

u rt. v. l B. 9 .1986 - IX ZR 204 / 8 5, 21P 1986, 157 3, 157 4 : N JW 19 87, 3261.

Der Sekundörhoftungsonspruch konn nur entstehen, wenn der Anwolt

eine weitere Pflichtwidrigkeit, nömlich die Nichtoufklörung über eine

Regreßmöglichkeit, zu einer Zeit begehl, zu der der primöre Regreß-

Aus den Gründen:

Noch $46 Abs. 4 AO 1977 isI der geschöftsmö0ige Erwerb von Erstot-

tungs- oder Vergütungsonsprüchen zum Twecke der Einziehung oder

,onitig"n Vewertung o uf eigene Rech n u ng nicht zulössig (Soiz 1 ). Dies gilt

nicht für die Folle der Sicherungsobtretung (Sotz 2lr. Zum geschöfts-

mößigen Ewerb und zur geschöftsmößigen Einziehun g der zur Sicheru ng

obgetreienen Ansprüche sind nur Unternehmen befugt, denen dos

Betreiben von Bonkgeschöften erloubt ist (Sotz 3).

Die Klögerin hondelte geschöftsmößig, ols sie sich die streitbefongenen

Steuererstottungsonsprüche von ihren Mondonten obtreten ließ. Do sie

o ls Steuerberotungsgesellschoft zum geschöftsmöDigen Erwerb und zur

geschöftsmöDigen Einziehung der zur Sicherung obgetretenen An-

sprüche nicht befugt ist ($ 46 Abs.4 Sotz 3 AOl977l,sind die Abtretungen

nichtig (vgl. $ 46 Abs.5 Holbsotz 2 AOl977l. Dos FA hot es demnoch zu

Recht obgelehnt, die von den Mondonten obgetreienen Teilbetröge on

die Klogerin zu erstotten.

Noch dem Urteildes Senotsvom 23. Oktoberlg85Vll R196/82(BFHE 144,

526, BSIBI ll19}6,124lsind die Regelungen derSötzelbis3 des $46Abs.4

AO 1977 dohin ouszulegen, doß der geschöftsmößige Ewerb und die

geschöftsmößige Einziehung von Erstottungs- oder VergÜtungsonsprÜ-

chen ouch in den Föllen der Sicherungsobtretung nur Bonkunternehmen

gestottet ist. Do die Vorschriff lediglich Bonkunternehmen, die derAufsicht

durch dos Bundesoufsichtsomt {ür dos Kreditwesen unterliegen ($$ 6, 32

des Kreditwesengesetzes), privilegiert, ist es noch der vorstehend

genonnten Entscheidung des Senots, ouf die wegen der BegrÜndung im

einrelnen Bezug genommen wird, ouch Steuerberotern untersogt, sich

zu r Sicherung ihrer Honoro rforderun gen Steuererstottungs- oder Verg Ü-

tungsonsprüche ihrer Mondonten obtreten zu lossen, soweit sie dobei

geschöftsmaßig tatig werden.

GeschöftsmAßig i. S. des 946Abs.4 AO1977 hondelt,wie derSenot unter

Beruf u n g o uf dos Sch rifitu m i n d ieser Enisch eid u n g o usgef Ü h rt h ot, wer d ie

Tötigkeit (Erwerb) selbstöndig und mit derAbsicht, sie zu wiederholen ous-

übt. Die Auslegung der Vorinstonz zum Begriff der Geschöftsmößigkeit

steht somit im Einklong mit der Rechtsprechung des Senois. Ein von der

Houpttötigkeit getrennter selbstöndiger Zweck mit eigenstöndiger

Renditeerwortung wird bei der geschöftsmößigen Tötigkeit nicht vorous-

gesetzt.

Für eine Wiederholungsobsicht im Sinne dieser Auslegung spricht noch

der Rechtsprechung des Senois, wenn fÜr den Erwerb von Erstottungs-

onsprüchen orgonisotorische Vorkehrungen geiroffen werden (2. B. dos

3B
5l
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3. Der Beklogte hot seine Pflichten ous dem Treuhondvertrog wenigstens
fo h rlössig verl etzi. Die i m fo rm u lo rmö0igen Treu h o ndvertro g in 9 4 Ziff .1
erfolgte Beschrönkung der Hoftung ouf grobe Fohrlössigkeit ist unwirk-
som, weil sie mit dem besonderen Verfrouensverhöltnis, wie es zwi-
schen Treuhönder und Bouherr beim Bouherrenmodell besteht, nicht
vereinbor ist und den Treugeber entgegen den Geboten von Treu und
Glouben unongemessen benochteiligt (vgl. OLG Celle, NJW 1986,

260: Gl 1986, Bl.

onspruch noch durchgesetztwerden konn, olso noch nichtveriöhrt ist.

Auch der Sekundöronspruch veriöhrt noch $ 5l BRAO in drei Johren
(BGHZ ooO 3BZ ff: Gl 32/851.

4. o) Hier wor die Veriöhrung des Anspruchs der Klögerin gegen den
HoftpflichVersicherer - nicht des Primöronspruchs, wie dos Beru-
fungsgericht meint - im Juli 1976 eingetreten. Domit wor der Regreß-
onspruch der Klögerin gegen den Beklogten (: Primöronspruch)
entstonden. Erver[öhrte noch $51 BRAO in dreiJohren, olso im Juli
1979.Dos Berufungsgericht stellt fest, dofl der Beklogte die Klogerin
bewußt wöhrend dieser Zeit hingeholten hot, seinen Fehler olso
erkonnt hotte. Trotzdem hot er die gebotene Belehrung seiner Mon-
dontin unterlossen. Domit entstond ein Sekundöronspruch der
Klögerin, durch den der Beklogie gehindert wot mit Erfolg die
Veriöhrungseinrede gegen einen Regreßonspruch der Klögerin zu
erheben. Auch für diesen Anspruch (: Sekundöronspruch) golt die
dreilöhrige Veriöhrungsfrist des $51 BRAO, so doß er im Juli l9B2
veriöhde.

b) Der Senot hot sich bereits in BGHZ 94,380,389: Gl32/BS mit der
Meinung ouseinondergesetzt, die Veriohrung des Sekundöron-
spruchs könne erst mit dem Ende des Mondots beginnen (vgl.

Brondner; AnwBl. 1969,384,386). Er hot diese Meinung unter Hin-
weis dorouf obgelehnt, doß S 5l BRAO den Beginn der Veriöhrungs-
frist des Regreßonspruchs grundsötzlich qn die Entstehung des
Schodens knüpft und nur hilfsweise on dos Ende des Mondots, wenn
dies zu einem {rüheren Ende der Veriöhrungsfrist führt. Er hot eine
entgegenstehende Rechtsprechung (BGH Urt.v. B. 5.1984 - Vl ZR

156 / 82, NJW 1984, 2204) o usd rückl ich o ufg eg eben. Do ro n ho lt der
Senot fest. Zu einer Vorloge on den Großen Senot für Zivilsochen
besieht entgegen der Meinung der Klögerin kein Anloß, weil der
lX. Zivilsenot schon seit dem l.l.l9B4 ollein für Schodenersotzon-
sprüche wegen PflichVerletzungen gegen Rechtsonwölte noch der
Geschöftsverteilung des Bundesgerichtshofs zustöndig ist {BGHZ
[GZ] I , 179 , l9l; 28 , 16 , 2gl .

5. ol Allerdings konn die Ver[öhrung der Regreßonsprüche gegen einen
Rechtsonwolt ouch noch Ablouf der Veriöhrung des Sekundör-
onspruchs nicht zu berücksichtigen sein, wenn es dem Verpflichteten
gemöfl g242BcBverwehrt ist, sich ouf Veriöhrung zu berufen, wenn
olso eine unzulössige Rechtsousübung in der Erhebung derVeriöh-
rungseinrede liegt. Der Zweck der Veriöhrungsregelung gebietet es

ledoch, hierbei strenge Moßstöbe onzulegen und diesen Einwond

Abtretung von
Sleuererslottu n gso nsprüchen
- Geschöftsmößige Abtretung on Steuerberoter

- Sicherung von Honororforderungen
(BFH Urt.v. 17.9.1987 - Vll R 168184, BFH NV l9BB, 9)

Leitsötze (d.Verf.)'

L Lößt sich eine Steuerberotungsgesellschoft geschöftsmößig von ihren
Mondonten Steuererstottungsonsprüche obtreten, so sind die Abtre-
iungen nichtig (546 Abs.4 u. 5 AO).

2. GeschöftsmöDigkeit gemöß $46 Abs. 4 AO setzt lediglich Selbsrön-
digkeit des Erwerbs der Forderung und die Absicht der Wiederholung
vorous. Nicht erforderlich ist eine eigenstöndige Renditeerwodung.

3. Eine nur gelegentlich onloßlich eines besonders begründeten Einzel-

fo I les vo rg eno m m ene Abtretu n g vo n Steuererstottu n gso nsprüchen zu r

Sicherung der Honororforderung ist wirksom.
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nur gegenÜber einem wirklich groben Verstoß gegen Treu und

Glouben durchgreifen zu lossen, etwo wenn der Verpflichtete den

Berechtigien durch sein Verholten von der rechtzeitigen Kloge-

erhebung obgeholten oder ihn noch obiektiven Moßstöben zu der

Annohme veronloßt hot, es werde ouch ohne Rechtsstreit eine voll-

stö ndige Bef riedig ung seines Anspruchs zu erzielen sei n. Do bei ko n n

ober ein bloßes Schweigen des Verpflichteten dos Unwerturteil einer

unzulössigen Rechtsousübung nicht rechtfedigen (MünchKomm/von

Feldmonn, BGB,2.Au{|., $ 
,l94 

Rdnr.11; Soergel/Augustin, BGB,ll. Aufl.
g 222 Rdnr. Z; Polondt/Heinrichs, BGB,46. Aufl. vor $ 194 Anm. 5 o).

Nicht genügi für den Einwond der unzulössigen Rechtsousübung

gegen ü ber der Veriö h ru n gsein rede, doß der Anspruchsberechtigte

des Gloubens wor, mit seiner Kloge noch zuworten zu können
(BGH Urt.v. 4. 2.1969 - Vl ZR 213/67, VersR 1969,4511.

b) Hier hotte der Beklogte ouf die Zusendung des Entwurfs einer Kloge-

schrift om 26.10.1981 der Klögerin mitgeteill er werde sich ieder
Stellungnohme zu Grund und Höhe der erhobenen Ansprüche ent-

holten. Er hotweiter - ousdrücklich ohne Anerkennung einer Rechts-

pflicht - seine Berufshoftpflichtversicherung bekonnt gegeben,

gegen die hieroberein direkterAnspruch nicht bestond. Doß ersich

donoch noch geöußert hötte, behouptei ouch die Klögerin nichi.

Unier diesen Umstönden konn die Erhebung der Veriöhrungsein-

rede durch den Beklogten nicht ols unzulössige Rechisousübung

ongesehen werden; denn er hotte gegenüber der onwoltlich vertre-

ienen Klögerin nichts geton, worous diese hötte den Schlufl ziehen

können, sie werde ouch ohne gerichtliche Hilfe ihren Anspruch

durchsetzen können. Doß er sie zunöchst durch vorsötzliche Töu-

schung hingeholten hotte, fuhrt nicht zu einem weiteren Hinous-

schieben der Veriöhrung der Regreßonsprüche gegen ihn, weil der

neu von der Klögerin beouftrogte Anwolt diese in noch nicht ver-

iöhder Zeit erkonnt hotte, wie die Ubersendung des Klogeentwurfs

zeigl. Der Beklogte hot die Klcgerin ouch nicht in irgendeinerWeise
vom Einreichen der ihm im Entwurf übersondten Kloge obgeholten.

Wenn sie meinte, es bestünde wegen der Klogeerhebung, zv der

noch dem Erkennen des Schodens und des Fehlers des Beklogten

etwo noch ein Johr Zeit blieb, keine besondere Eile, so mog dos ouf

einen onderen, neuerlichen Berotungsfehler zurückzuführen gewe-

sen sein.

Durchführung und Abwicklung des Bouvorhobens ausschließlich die

lnieressen der Bouherren wohrzunehmen hct. Hiercus, ous den

weiteren verlroglichen Regelungen (vgl. etwo $ lzil+.3desTreuhond-

vertroges) und ous seiner gesomten Aufgobenstellung ols Treu-

hönder folgt eine umfossende Vermögensbetreuungspflicht des

Beklogten. Ausfluß dieser Pflicht wor es ober doch gerode, nichf

mehr ouszugeben, ols er noch den vertroglichen Vereinborungen

durFte. Do ober klor wor oder ober hatte klor sein müssen, doß dies

nicht zu reolisieren sein würde, mußte der Beklogte tötig werden,

wozu ouch gehörte, sich gegebenenfolls bei den Klögern zu infor-

mieren.

Nur der Vollsiöndigkeit hclber sei vermerkt, doß der Hinweis des

Beklogten ouf die Boukosten-Höchstpreisgorontie schon desholb

{ehl geht, weil diese nur gegen eine Uberschreitung der kolkulierten

iechnischen Herstellungskosten für dos Bouwerk obsichern sollte
(vgl. $ 2 des Boukostenhöchstpreisgorontievertroges).

d) Der Beklogte hotte ouch die ousreichende rechtliche Hondhobe,
wenigstens ein Zurückbeholiungsrecht {$5 273,242 BGB) geltend zu

mochen. Denn es stcnd von vornherein fest, doß die Firmo V. ous ihrer

Zusoge verpflichtet ist, unobhöngig dovon, ob mon diese ols selb-

stöndiges Gorontieversprechen, ols Schuldübernohme oder ols ieil-

weisen Verzichi (ouf die verlrogsgemöße Vergütung) bewerlet.

e) Schließlich loßt der Wortlout in ZilI.6 des Treuhondongebots

,,...betrögt vorlöufig..i' keine ondere Beudeilung zu. Denn bei

verstöndiger Würdigung konnte diese Einschrönkung bei richtiger

Auslegung des Treuhondvertroges nur bedeuten, doß weitere von

den Bauherren zu trogende, nicht im kolkulierten Gescmtoufwond
eniholtene Kosten nicht zu Losten der Firmo V. gehen sollten.

2. Die donoch festzustellende Pflichverletzung des Beklogten wor
ursöchlich fürden Schoden, derden Klögern entstonden ist. Die Klöger

hötten möglicherweise, cuch bei rechtzeitiger lnformotion, von der

Firmo V. nichtwie Dr. G. einen ousreichenden Borbetrog erholien; hötte

der Beklogte ober- entwedervon sich ous oder noch Rücksproche mit

den Klögern - einen ousreichenden Betrog zurückbeholten, wöre
dieser noch im Vermögen der Klöger bzw. hotte er zur Ausgleichung

der Differenz verwendet werden können. Als die Klöger - noch ihrem

unstreitigen Vorbringen - erst im Oktober l9B5 von dem Fehlbetrcg

erfohren hoben,ließ sich ein Anspruch gegen die Firmo V.wegen deren

Vermögenslosigkeit - gleichermoßen unstreitig - nicht mehr reoli-

sieren.
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ober ohne Zweifel in einer sehr prözisen Größenordnung. Donn
hötte er unschwer erkonnt, doß dos von den Klögern eingebrochte
Ko pito I zu r Beg leich u n g der eingego ngenen Verbindlich keiten nicht
ousreichen würde.

b) Hötte der Beklogte diesen schritt vollzogen, hötte sich ihm weiter
oufgedröngt, doß er ouf diese Situotion reogieren muß. Auch wenn
er Einzelheiten der Zusoge der Firmo v. on die Klöger nicht konnte,
konnte diese gleichwohl ouch ous seiner Sicht nichts onderes
bedeuten, ols doß die lnitiotorin für den Fehlbetrog oufzukommen
hof, sei es durch die entsprechende Freistellung der Klöger, durch
Zohlung eines entsprechenden Betroges on die Kloger oder durch
verrechnung mit den der lnitiotorin zustehenden Funktionströger-
gebühren.

Do er einerseits noch dem Treuhondverlrog nur über DM 240.000,-
verfügen durFte und ondererseits die verpflichtende Zusoge der
Firmo v. konnte, hötte er entwedervon sich ous nicht die vollen Funk-
tionströgergebühren on die Firmo v. ouszohlen durfen oder ieden-
folls für eine gleichwertige Sicherheit sorgen müssen, oder er hötte
die Klögersogleich ouf den Fehlbetrog hinweisen müssen, um diesen
Gelegenheit zu geben, die Zusoge bei der Firmo v. zu reolisieren.

Dobei muß noch den gesomten Umstönden dovon ousgegongen
werden, dcß die Klöger, hötte sich die Firmo v. nicht so verholten wie
in dem vom Beklogten geschilderien Foll des Bouherren Dr. G., dem
sie gleichfolls eine Reduzierung des Gesamtoufwondes zugesogt
hotte und ihre Zusoge in Form einer Borrückerstottung reolisierte, den
Beklogten ongewiesen höfien, einen hinlonglichen Betrog von den
on die Firmo V. ouszuzohlenden Vergütungen zurückzubeholten. vor
gerichtlichen schritten der Firmo V. hötten sich die Klöger noch Soch-
loge nicht zu scheuen brouchen. Jedenfolls durFte der Beklogte die
Situotion nicht ols gegeben hinnehmen.

c) Der Beklogie konn sich in diesem Zusommenhong ouch nicht dorouf
zurückziehen, weil er von den Klögern über Einzelheiten der ver-
einborung nicht informiert worden sei und keine Anweisung zur
Nichtouszohlung von Betrögen erholten hobe, hobe er nichtzurück-
beholten müssen, wie es ihm überhoupt nicht oblegen hobe, die
Vereinborung der Klöger mit der Firmo V. zu überwochen.

Denn ous dem Treuhondvertrog ergibtsich, doß der Beklogte in vor-
genonnter Weise hotte totig werden müssen. ln 5l Ziff. 2 des Treu-
hondverlroges ist festgeschrieben, doß der Treuhönder bei der

Hoftung des Treuhönders
im Bouherrenmodell
; Abschluß einer Bonkbürgschoft

- Weiterführende Hinweise
(OLG Köln Urt.v. 6.ll.B7 - 6 U 205/B6t

Leitsotz (d.Verf.)'

Zu den Pflichten des Treuhönders, ou{ die Einholtung derVersprechungen
im Prospekt zu ochten.

Zum Sochverholt:

ln dem Prospekt zu einem Bouherrenmodell hieß es: ,,Dorüber hinous sind
die im Anhong dorgestellten Mieten, die den zukünftigen Bouherren
entstehen, in Hö he von 20 0/o dur chei ne Bo n kb ü rgschoft o bg esicherl." Der
Treuhönder schloß in Ausführung seiner Vollmocht spöter einen ,,Bonitöis-
Gorontieverlrog" mit der Firmo M. GmbH. Eine Bonkbürgschoft in Höhe
von 200/o der gorontierten Mieten besorgte er nicht. Dorous, doß die
prospektierten und gorontierten Mieien weder in der Vergongenheit
erzielt wu rd en noch zur TeiI erzielt werden, dos verb lei ben de Def iiit o ber
nicht durch eine Bonkbürgschoft in Höhe von 2Oo/o der versprochenen
Mieten obgedeckt wird, leitet der Klöger schodenersotzonsprüche
gegen den Treuhönder her.

Aus den Gründen:

Der Treuhönder im Rohmen eines Bouherrenmodells hoi nicht nur die
Aufgoben zu erfüllen, die er expressis verbis im Treuhondverlrog über-
nommen hof es triflt ihn dorüber hinous die Verpflichtung, dqrüber zu
wochen, doß olle Vertrogsportner der Bouherren il.rre Verpflichtungen ous
den ieweiligen Vertrögen erfüllen. Beim Vertrogsschluß mit diesen Ver-
trogsportnern hot er dorüberzu wochen, doß die ongebotenen Vertröge
den Versprechungen in den Prospehen, oufgrund dererdos Vertrouen der
Bouherren gewonnen wurde, entsprechen. wo von Anfong on oder
spöter Abweichungen erforderlich werden, hot er die Bouherren fochge-
rechtzu beroten. Dieser Pflichtenkotolog des Treuhönders entspricht gonz
der herrschenden Auffossung in LiterotJr und Rechtsprechung (vgl. BGH,
wM 1986, 1320 f.; Brych, Kouf von Boutröger- und BouherrenÄodelle,
5. Aufl. 1983, Rdz. 134b; Goldbeck-Uhde, Dos Bouherrenmodell ,lg}4,
Rdz. 466, 469 - 471 ; Locher/Kön ig, Bo u herren modelle in zivil- und steuer-
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rechtlicher Sicht, 1982, Rdz. 33, ieweils m.w N.). Die Beklogte isi dieser

ihrer Verpflichtung dem Klöger und seinen Zedenten gegenÜber nicht

gerecht geworden. Sie hötte ols Treuhönderin erkennen mÜssen, dofl die

i"nitiotoren des Proiekts, insbesondere die M. GmbH, sowohl die Erziel-

borkeit bestimmier Mieten versprochen hotten ols ouch zugesichert hot-

ten, doß diese Mieten in Höhe von 2Oo/o durch eine BonkbÜrgschoft

obgesicherl seien. Aufgrund der ousdrÜcklichen Zusicherung im Prospekt

,nJ d"n dozugehörenden Anlogen hoftete die M. GmbH ols lnitiotorin

des Proiektes noch den ollgemeinen Regeln der sog. Prospekthoftung

dofür, doß die versprochenen Mieten ouch totsöchlich zv erzielen seien.

Nur zur Absicherung dieser ohnehin schon gegebenen Hoftung schloß

die M. GmbH donn den sog. Bonitötsgorontievertrog, wobei sie sich fÜr

diese Bonitötsgorontie eine VergÜtung versprechen lie0. Der Bonitöts-

gorontievertrog brochte den Anlegern, weil er ihnen keinen zusötzlichen

Anrpru.h.g"gn"r verschoflte, keine zusötzliche Sicherung Über dos hin-

orr, *o, ihnen on Ansprüchen gegen die M. GmbH schon zustond. Dol)

die versprochene Bonkbürgschoft ober eine zusöizliche Sicherheit sein

sollte, ergibt sich ohne Zweifel ous dem Prospekt,,Bouherrengemeinschofl

M,, in d"r "r heiflt, ,,So liegt bereits ein Generolonmietungsongebot

eines gewerblichen Anmieters fÜr dos gesomte Obiekt fÜr 5 Johre zu den

im Anhong oufgegebenen Mieten vor. Domit bestehtdie Moglichkeit,von

der Mehwertsteueroption Gebrouch zu mochen. DorÜber hinous sind

die im Anhong dorgestellten Mieten, die den zukÜnffigen Bouherren

zustehen, in Höhe von2Oo/odurch eine BonkbÜrgschoft obgesiched' . . . Es

sollen domit nur einige - nicht immerongebotene - Vorleile des vorliegen-

den Modells ongesprochen werden". Weiter heißt es in den ,,Vorbemer-

kungen und Erlöuterungen" zu dem ProiektM. in dem Kopiiel ,,1. Sicherheit"

,.o.,,,Fül. die Anmietung des Obiektes liegt bereits ein Angebot einer

erfohrenen, unobhöngigen Gesellschoft vor. Die von dieser Gesellschoft

o n geboienen Preise I ieg en der Wi rtschoftl ich keitsberech n u n g zu g ru nd e.

Doi Angebot erstrecki sich ouf eine 5iöhrige Anmietung des Obiektes,

wobei d-ie ongegebenen Mietpreise in einer Höhe von 200/o fÜr 5 Johre

verbürgt werden. Somit besteht beispielsweise fÜr den Bouherren eines

der 36,84qm gro0en Apportements eine zusöizliche Sicherheii von

2Oo/o ...'i Die Bonkbürgschoft für die Quolitot des ousgesuchten gewerb-

lichen Zwischenmieters hotten dieienigen beizubringen, die den Zwi-

schen mieier o ls eine,,erfo h rene, uno bhö ngige Gesel lschoff' ousgesucht

und dies im Prospekt den möglichen lnteressenten mitgeteilt hotten. Dies

woren die M. GmbH bar. die M. Gesellschoft fÜr Vermögensplonung

mbH. lm Rohmen ihrer ous dem Treuhondvertrog resultierenden Uber-

wochungsverpflichtung wöre es Aufgobe der Beklogten gewesen, die

beiden lenonnten Gesellschoften onzuholten, die versprochene Bonk-

herrenmodelles, der Firmo V., on die Klöger beruhte, wenn ihm ouch

Einzelheiten zu Ausgestcltung und Reolisierung dieserZusoge unbe-

konnt gewesen sein mögen.

Bei einseitiger Reduzierung des Aufwondes der Klöger ohne ent-

sprechende Anderung der Gesomtkonzeption mußte sich dem

Beklogten von vornherein oufdröngen, dofl dos von den Klögern

vertrogsgemöß zur Verfügung gestellte Kopitol nicht ousreichen

würde, um die toisöchlich onfollenden onteiligen Kosten der Klöger

obzudecken.

Denn wie der Beklogte selbst zu Recht vorgetrogen hot, stonden die

Kosten {ür Grundstück, Generolunternehmer, Architekt, Stotiker,

Mokler, Gebühren etc. unverrückbor fest. Die Konzeption des

Gesomtoufwondes erfolgie iedenfolls, wie bei Bouherrenmodellen

üblich, ouf der Grundloge von Angeboten der kunftigen Vertrogs-

porfner der Bouherren. Diese - möglicherweise mit Ausnohme der

Firmo V. - brouchten sich wegen einer sie nicht berÜhrenden ein-

seiiigen Zusoge der lnitiotorin nicht ouf eine Reduzierung ihres

Angeboispreises einzu lossen.

Der Beklogte konnte mithin - sollte dos Obiekt nicht gor scheitern -
nur zu den vorgegebenen Konditionen obschließen; es ist nicht

erkennbor, dofl und wie er insoweit die Differenz zwischen kolkulier-

tem und reduziertem Aufwond fur die Wohnung der Klöger ouf die

Verlrogspodner - oder die (onderen) Bouherren - hötte obwölzen

können, wesholb insoweit ouch keine PflichVerletzung festzusiellen

ist, um so weniger, ols die Bouherren in Kenntnis des konzipierten

Gesomtoufwondes Vollmocht zum Abschlufl der Vertröge erteilt

hoben.

Domitstond oberzugleich fesi, doß sich die tctsöchlichen onteiligen

Kosten der Klöger nicht oder nur bedingt - soweit der Beklogte etwo

die Funktionströgergebühren etc. ous dem verringerien Gesomt-

oufwond von DM 240.000,- berechnet und ongewiesen hot - ver-

ringern würden, iedenfolls ober nicht in der Höhe des durch die

Reduzierung entstondenen Differenzbetroges von DM 34.300,-.

Dies wor ouf den ersten Blick erkennbor. Desholb hotte nichts nöher-

gelegen, ols doD der Beklogte vorAuszohlung von VergÜtungen die

totsöchlich ouf die Klöger entfollenden Kosten berechnete, wos

oufgrund der feststehenden Gesomikonzeption keine MÜhe

bereiten konnte. Der Beklogte hött'e ouf diese Weise den Fehlbeirog

möglicherweise noch nicht ouf Heller und Pfennig ermitteln können,
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Hoftung des Treuhönders
- Kostendeckungslücke
(LG Heidelberg Urt.v. 13.ll.BZ - 5 O 60i86)

bürgschoft beizubringen. Weder der Klöger und seine Zedenten noch die
Beklogte konnten der Anloge Vl zum Treuhondverlrog (lnholtsbeschrei-

bung der vorgesehenen Verirogsobschlüsse) entnehmen, doß etwo in
Abönderung der in den Prospekten versprochenen Leistungen die Bonk-

bürgschoft in Höhe von200/o der prospektier"ten Mieten entlollen sollte.

Wenn in Seite 3 dieserAnloge Vl unter der Rubrik,,Vertrog über die Durch-

führung der Vermietung und Verpochiung" diese Bonkbürgschoft nicht
erwöhnt ist, so hot dies seinen einfochen Grund dorin, doß in der gesom-
ten Anloge Vl nur die Vemage beschrieben sind, die die Treuhönderin
un m ittel bo r für d ie Bo u herren o bsch ließen sol lte. Bei der Bo n kbü rgschoft
hondelte es sich ober,wie oben dorgestellt, um einen Verlrog, dervon den
oben genonnten M. Gesellschoften beigebrocht werden sollte, ouf den
die Beklogte olso zunöchst, do sie den Bürgen nicht ouswöhlen konnte,
keinen unmittelboren Einfluß nehmen konnte. Von ihrer Uberwochungs-
pflicht, dofür zu sorgen, doß die versprochene Bürgschoft noch bei-
gebrochtwürde, hot sich die Beklogte desholb ouch nicht durch ihr Form-

schreiben, mit dem sie dem Interessenten die Vertrogsunterlogen über-
sondte, freigezeichnet, in dem es heißi' ,,Die hiermit übergebenen Unter-
logen sind für unsere Vertrogsobwicklung ollein moßgeblich, ouch soweit
Abweichungen von vorher übergebenen Unterlogen bestehen sollten.'
Solche Abweichungen woren im Hinblick ouf die bonkverbürgte Miet-
gorontie für die Bouherren ous den Unterlogen, wie eben dorgestellt,
nicht ersichtlich.

Die Beklogte konn sich zu ihrer Entlostung ouch nicht dorouf beru{en, der
Klöger und seine Zedenten hötten ihrerseits ouf die Beibringung der Bonk-

bürgschoft dröngen müssen, sie hötten diesen Punkt bis zum Zusommen-
bruch derM. Gruppe ober nie angesprochen. lm Rohmen des Bouherren-
modells wird derTreuhöndergerode desholb eingescholtet, weil der Bou-

herr dos komplizierte Geflecht von Vertrögen nicht mehr überblicken
konn. Durch den von der lnitiotorengruppe unobhöngigen Treuhönder
soll ihm die Gewißheit gegeben werden, doß seine Vermögensinteressen
gewo h r1 und die Erfüllung der verschiedenen Verpflichtungen der unter-

einonder verflochtenen Beteiligten sichergestellt werden (vg l. hierzu ins-

besondere Locher/König, ooO Rdz. 33; Goldbeck/Uhde, ooO., Rdz.

469-471l.. Dem Klöger bzw. seinen Zedenten ist dodurch, doß die
Beklogte ihre Uberwochungspflichten verletzt hot, ouch ein Schoden
entstonden.

Abstrokt ist dieser Schoden wie folgt zu berechnen:

Die vom Klöger bzw. seinen Zedenien totsöchlich für ihre Wohnungs-
einheiten bzw. ihren Anteil on der Gewerbeeinheit eingenommenen

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Erkennt der Treuhönder; doß dos vom Bouherren vertrogsgemöß zur

Verfügung zu stellende Kopitol zur Erstellung der Eigentumswohnung

nichtousreicht, so muß erouf diese Situotion reogieren. Zumindest mu{J

der Bouherr ouf den Fehlbeirog hingewiesen werden, domit dieser
Gelegenheit hot, die ihm vom lnitiotor gegebene Zusoge zu reoli-

sieren.

2. Die formulormößige Hoftungsbegrenzung im Treuhondvertrog ou{
grobfohrlössiges Hondeln des Treuhönders ist unwirksom.

Aus den Gründen:

l. Eine Pflichverletzung des Beklogten im Zusommenhong mit dem
Abschlu0 der in S I Ziff. 4 des Treuhondverlroges genonnten Verlröge
vermog die Kommer nicht zu erkennen. Auch durFte die ursprüngliche

Argumentoiion der Klöger, bei rechtzeitiger Mitteilung der Kosien-

deckungslücke hötten sie,,vom Vedrog" zurücktreten können, nichi der
richtige Ausgongspunkt sein. Dies bedorf ledoch keiner weiteren
Erörterung und konn im Ergebnis dohinstehen, weil eine Pflicht-

verletzung des Beklogten iedenfolls - ober ouch nur- in dem Umstond

begründet ist, doß er bei feweiliger Fölligkeit, die mit Ausnohme beim

Betreuungsverlrog (vgl. dort $ B) beiAbschluß des ieweiligen Vertroges
in voller Höhe der zu zohlenden Vergütung eintrot, die gesomten

Funktionströgergebühren von insgesomt DM 39.336,- on die Firmo V.

ousbezohlt hot, ohne entwederden zum Ausgleich der,,Finonzierungs-

lücke" notwendigen Betrog einzubeholten oder von der Firmo V. eine

ousreichende Sicherheitsleistung zu verlongen.

o) Dem Beklogten wor oufgrund von Zif+. 6 des Treuhondongebotes
der Klöger bekonnt, doß diese entgegen dem konzipierlen Gesom-
oufwond von DM 274.300,- fürWohnung Nr.3 nebstTiefgorogen-
plotz nur DM 240.000,- oufzuwenden hotten. lhm wor ferner
bekonnt, wie er selbst einröumt, doß die Reduzierung des proiektier-
ten Gesomtoufwondes ouf einer Zusoge der lnitiotorin des Bou-
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Mieten sind zu den Betrög en zv oddieren, die dem Klöger bzw. seinen

Zedenten ous der Bonitötsgorontie der M. GmbH durch Leistungen der

G.-mbH zugeflossen sind. Die ouf diese Weise ermittelten ,,Mieiein-
nohmen" sind der gorontierten Miete für 5 iohre gegenüberzustellen.

Ergeben die totsöchlichen Einnohmen weniger ols 800/o der prospektier-

ien und gorontierten Miete, so belöuftsich derSchoden des Klögers bzw.

seiner Zedenten ovl200/o der gorontierten Miete. Ergeben sich mehr ols

800/0, so besteht der Schoden in der Differenz zwischen der totsöchlich

eingenommenen Miete und der goroniierten Miete. Dieser Schoden-

berechnung liegt folgender Gedonke zugrunde,

Die ols Vorteil des M.-Konzepts versprochene Bonkbürgschoft in Höhe

von200/o der gorontierten Miete sollte eine sog. ,,Ausfollbürgschoft' sein,

olso die Sponne von 1000/o zv 800/o der versprochenen Miete obsichern.

Zur Begründung verweist der Senot insoweit ouf die überzeugenden Aus-

führungen im ongefochtenen Urteil, die er sich in vollem Umfonge zu

eigen mocht, $543 Abs. 2ZPO (S. 15, 2. Absotz der Urteilsousfertigung).

Würde es sich nichi um eine Ausfollbürgschoft hondeln, so wöre die

versprochene Bü rgschoft n icht o ls besonderer,Vortei l" des M.-Konzepts

onzusehen, ols die sie im Prospekt herousgestrichen ist, do für den Leser

des Prospekts nicht zweifelhoft sein konnte, doß eine so niedrige Miete

wie200/odergorontierten Miete in der lnnenstodtvon M. immer zu erzie-

len sein würde. Die totsöchliche Vermietung hot dies ouch bewiesen.

Doß olle Leistungen der G. ouf die Bonitötsgorontie der M. GmbH dem

Klöger bzw. seinen Zedenten ols vereinnohmte Miete zuzurechnen sind,

ergibtsich dorous, doß derLeistende, die G., den Leistungszweck in dieser

Weise bestimmt hot. Die Beklogte wor bevollmöchtigt, diese Leistungen

für den Klöger und die onderen Bouherren im Empfong zu nehmen. Sollte

die Beklogte die Leistungen obredewidrig verwendet hoben, so mog sich

hierous ein ondeweitiger Schodenersotzonspruch gegen die Beklogte

ergeben, er ist iedoch nicht Gegenstond des vorliegenden Rechtsstreiis.

Streitgegenstond dieses Prozesses hier ist ollein die Froge, ob die

Beklogte dodurch, doß sie nicht dofür gesorgt hot, doß die versprochene

Bo n kbü rgsch oft f ü r ei n en Tei I der g o ro ntierten Miete beig ebro cht wu rde,

sch u I d h oft ih re Vertro gspf I ichten verletzt h ot.

Weiterf ü h rende H inweise zu r Treu hö nderhoft u n g :

Wer vertrogliche oder vorvertrogliche Aufklörungspflichten verletzt, ist

beweispflichtig dofür; doß derSchoden ouch bei pflichtgemößem Verhol-

ien eingetretenwöre, derGeschödigte olso den Roioder Hinweis befolgt
hotte. (OLG Stuttgort WM 1987,12601

Zum Umfong der Vertrogspflichten eines Treuhönders gegenüber den
Erwerbern einer Eigentumswohnung im Rohmen eines Erwerber-Modells
h i nsichtl ich Option u n d Beonlrogung der Mehrwertsteuer-Rückverg ütu n g
IBGH WM 1987,12211

Der Treuhondvertrog im Rohmen eines Bouherrenmodells bedorf in oller
Regel notqrieller Beurkundung tBGH \Jr1.v.24.9.1982 EWiR S3l3 BGB 2/87,1069
lReithmonnl)

Ein,,Konto-Treuhönde{, der beim Ersterwerbermodell zur zusötzlichen

Sicherung der Ewerber die eingehenden Gelder,,nur im lnteresse des

Erwerbers für dessen Rechnung onweisen" soll, ist grundsötzlich nicht zur

Wohrnehmung der steuerlichen lnteressen des Erwerbers verpflichtet.
(BGH EWiR g6Z5 BGB 2/87,143 [SchlewingJ:21P1987,1091

Ersotzonsprüche der Anleger gegen den von einer Gesellschoft einge-
setzten Treuhönder, der die vertrogsmößige Verwendung der von den
An leg ern eingezohlten Gelder gewö h rleisten so I l; kei ne Prospekthoftu n g

des unbekonnt gebliebenen Verfossers eines dem Prospekt zugrunde
liegenden Gutochtens, ober Deliktshoftung bei Unrichtigkeit des Gut-
ochtens und grober Leichtferligkeii des Verfossers. (BGH WM 1986, 904)

Die i m formulormößigen Treuhondvertrog entho lten e Hoftungsbeschrön-

kung des Treuhönders quf grob-fohrlössige oder vorsötzliche Pflicht-

verletzungen ist unwirksom, weil sie mit dem besonderen Vedrouens-

verhöltnis, wie es zwischen Treuhönder und Bouherren beim Bouherren-

modell besteht, nichtzu vereinboren ist und dem Treugeberentgegen den
Geboten von Treu und Glouben unongemessen benochteiligt ($9 Abs.l
AGB-Gesetzl.
Gemöß $9 AGB-Gesefz unwirksom ist ouch die im formulormößigen
Treuhondvertrog entholtene Regelung, dofl Ansprüche des Treugebers

innerholb von 6 Monoten noch Beendigung des Treuhondverhöltnisses

veriöhren. {OLG Celle Gl 1986, 6 : NJW 1986,260: EWIR $625 BGB 6/85,761
lKoeblel)
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Mieten sind zu den Betrög en zv oddieren, die dem Klöger bzw. seinen

Zedenten ous der Bonitötsgorontie der M. GmbH durch Leistungen der

G.-mbH zugeflossen sind. Die ouf diese Weise ermittelten ,,Mieiein-
nohmen" sind der gorontierten Miete für 5 iohre gegenüberzustellen.

Ergeben die totsöchlichen Einnohmen weniger ols 800/o der prospektier-

ien und gorontierten Miete, so belöuftsich derSchoden des Klögers bzw.

seiner Zedenten ovl200/o der gorontierten Miete. Ergeben sich mehr ols

800/0, so besteht der Schoden in der Differenz zwischen der totsöchlich

eingenommenen Miete und der goroniierten Miete. Dieser Schoden-

berechnung liegt folgender Gedonke zugrunde,

Die ols Vorteil des M.-Konzepts versprochene Bonkbürgschoft in Höhe

von200/o der gorontierten Miete sollte eine sog. ,,Ausfollbürgschoft' sein,

olso die Sponne von 1000/o zv 800/o der versprochenen Miete obsichern.

Zur Begründung verweist der Senot insoweit ouf die überzeugenden Aus-

führungen im ongefochtenen Urteil, die er sich in vollem Umfonge zu

eigen mocht, $543 Abs. 2ZPO (S. 15, 2. Absotz der Urteilsousfertigung).

Würde es sich nichi um eine Ausfollbürgschoft hondeln, so wöre die

versprochene Bü rgschoft n icht o ls besonderer,Vortei l" des M.-Konzepts

onzusehen, ols die sie im Prospekt herousgestrichen ist, do für den Leser

des Prospekts nicht zweifelhoft sein konnte, doß eine so niedrige Miete

wie200/odergorontierten Miete in der lnnenstodtvon M. immer zu erzie-

len sein würde. Die totsöchliche Vermietung hot dies ouch bewiesen.

Doß olle Leistungen der G. ouf die Bonitötsgorontie der M. GmbH dem

Klöger bzw. seinen Zedenten ols vereinnohmte Miete zuzurechnen sind,

ergibtsich dorous, doß derLeistende, die G., den Leistungszweck in dieser

Weise bestimmt hot. Die Beklogte wor bevollmöchtigt, diese Leistungen

für den Klöger und die onderen Bouherren im Empfong zu nehmen. Sollte

die Beklogte die Leistungen obredewidrig verwendet hoben, so mog sich

hierous ein ondeweitiger Schodenersotzonspruch gegen die Beklogte

ergeben, er ist iedoch nicht Gegenstond des vorliegenden Rechtsstreiis.

Streitgegenstond dieses Prozesses hier ist ollein die Froge, ob die

Beklogte dodurch, doß sie nicht dofür gesorgt hot, doß die versprochene

Bo n kbü rgsch oft f ü r ei n en Tei I der g o ro ntierten Miete beig ebro cht wu rde,

sch u I d h oft ih re Vertro gspf I ichten verletzt h ot.

Weiterf ü h rende H inweise zu r Treu hö nderhoft u n g :

Wer vertrogliche oder vorvertrogliche Aufklörungspflichten verletzt, ist

beweispflichtig dofür; doß derSchoden ouch bei pflichtgemößem Verhol-

ien eingetretenwöre, derGeschödigte olso den Roioder Hinweis befolgt
hotte. (OLG Stuttgort WM 1987,12601

Zum Umfong der Vertrogspflichten eines Treuhönders gegenüber den
Erwerbern einer Eigentumswohnung im Rohmen eines Erwerber-Modells
h i nsichtl ich Option u n d Beonlrogung der Mehrwertsteuer-Rückverg ütu n g
IBGH WM 1987,12211

Der Treuhondvertrog im Rohmen eines Bouherrenmodells bedorf in oller
Regel notqrieller Beurkundung tBGH \Jr1.v.24.9.1982 EWiR S3l3 BGB 2/87,1069
lReithmonnl)

Ein,,Konto-Treuhönde{, der beim Ersterwerbermodell zur zusötzlichen

Sicherung der Ewerber die eingehenden Gelder,,nur im lnteresse des

Erwerbers für dessen Rechnung onweisen" soll, ist grundsötzlich nicht zur

Wohrnehmung der steuerlichen lnteressen des Erwerbers verpflichtet.
(BGH EWiR g6Z5 BGB 2/87,143 [SchlewingJ:21P1987,1091

Ersotzonsprüche der Anleger gegen den von einer Gesellschoft einge-
setzten Treuhönder, der die vertrogsmößige Verwendung der von den
An leg ern eingezohlten Gelder gewö h rleisten so I l; kei ne Prospekthoftu n g

des unbekonnt gebliebenen Verfossers eines dem Prospekt zugrunde
liegenden Gutochtens, ober Deliktshoftung bei Unrichtigkeit des Gut-
ochtens und grober Leichtferligkeii des Verfossers. (BGH WM 1986, 904)

Die i m formulormößigen Treuhondvertrog entho lten e Hoftungsbeschrön-

kung des Treuhönders quf grob-fohrlössige oder vorsötzliche Pflicht-

verletzungen ist unwirksom, weil sie mit dem besonderen Vedrouens-

verhöltnis, wie es zwischen Treuhönder und Bouherren beim Bouherren-

modell besteht, nichtzu vereinboren ist und dem Treugeberentgegen den
Geboten von Treu und Glouben unongemessen benochteiligt ($9 Abs.l
AGB-Gesetzl.
Gemöß $9 AGB-Gesefz unwirksom ist ouch die im formulormößigen
Treuhondvertrog entholtene Regelung, dofl Ansprüche des Treugebers

innerholb von 6 Monoten noch Beendigung des Treuhondverhöltnisses

veriöhren. {OLG Celle Gl 1986, 6 : NJW 1986,260: EWIR $625 BGB 6/85,761
lKoeblel)

44 45



Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/88 Gerling lnformotionen fürwirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 3/88

Hoftung des Treuhönders
- Kostendeckungslücke
(LG Heidelberg Urt.v. 13.ll.BZ - 5 O 60i86)

bürgschoft beizubringen. Weder der Klöger und seine Zedenten noch die
Beklogte konnten der Anloge Vl zum Treuhondverlrog (lnholtsbeschrei-

bung der vorgesehenen Verirogsobschlüsse) entnehmen, doß etwo in
Abönderung der in den Prospekten versprochenen Leistungen die Bonk-

bürgschoft in Höhe von200/o der prospektier"ten Mieten entlollen sollte.

Wenn in Seite 3 dieserAnloge Vl unter der Rubrik,,Vertrog über die Durch-

führung der Vermietung und Verpochiung" diese Bonkbürgschoft nicht
erwöhnt ist, so hot dies seinen einfochen Grund dorin, doß in der gesom-
ten Anloge Vl nur die Vemage beschrieben sind, die die Treuhönderin
un m ittel bo r für d ie Bo u herren o bsch ließen sol lte. Bei der Bo n kbü rgschoft
hondelte es sich ober,wie oben dorgestellt, um einen Verlrog, dervon den
oben genonnten M. Gesellschoften beigebrocht werden sollte, ouf den
die Beklogte olso zunöchst, do sie den Bürgen nicht ouswöhlen konnte,
keinen unmittelboren Einfluß nehmen konnte. Von ihrer Uberwochungs-
pflicht, dofür zu sorgen, doß die versprochene Bürgschoft noch bei-
gebrochtwürde, hot sich die Beklogte desholb ouch nicht durch ihr Form-

schreiben, mit dem sie dem Interessenten die Vertrogsunterlogen über-
sondte, freigezeichnet, in dem es heißi' ,,Die hiermit übergebenen Unter-
logen sind für unsere Vertrogsobwicklung ollein moßgeblich, ouch soweit
Abweichungen von vorher übergebenen Unterlogen bestehen sollten.'
Solche Abweichungen woren im Hinblick ouf die bonkverbürgte Miet-
gorontie für die Bouherren ous den Unterlogen, wie eben dorgestellt,
nicht ersichtlich.

Die Beklogte konn sich zu ihrer Entlostung ouch nicht dorouf beru{en, der
Klöger und seine Zedenten hötten ihrerseits ouf die Beibringung der Bonk-

bürgschoft dröngen müssen, sie hötten diesen Punkt bis zum Zusommen-
bruch derM. Gruppe ober nie angesprochen. lm Rohmen des Bouherren-
modells wird derTreuhöndergerode desholb eingescholtet, weil der Bou-

herr dos komplizierte Geflecht von Vertrögen nicht mehr überblicken
konn. Durch den von der lnitiotorengruppe unobhöngigen Treuhönder
soll ihm die Gewißheit gegeben werden, doß seine Vermögensinteressen
gewo h r1 und die Erfüllung der verschiedenen Verpflichtungen der unter-

einonder verflochtenen Beteiligten sichergestellt werden (vg l. hierzu ins-

besondere Locher/König, ooO Rdz. 33; Goldbeck/Uhde, ooO., Rdz.

469-471l.. Dem Klöger bzw. seinen Zedenten ist dodurch, doß die
Beklogte ihre Uberwochungspflichten verletzt hot, ouch ein Schoden
entstonden.

Abstrokt ist dieser Schoden wie folgt zu berechnen:

Die vom Klöger bzw. seinen Zedenien totsöchlich für ihre Wohnungs-
einheiten bzw. ihren Anteil on der Gewerbeeinheit eingenommenen

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Erkennt der Treuhönder; doß dos vom Bouherren vertrogsgemöß zur

Verfügung zu stellende Kopitol zur Erstellung der Eigentumswohnung

nichtousreicht, so muß erouf diese Situotion reogieren. Zumindest mu{J

der Bouherr ouf den Fehlbeirog hingewiesen werden, domit dieser
Gelegenheit hot, die ihm vom lnitiotor gegebene Zusoge zu reoli-

sieren.

2. Die formulormößige Hoftungsbegrenzung im Treuhondvertrog ou{
grobfohrlössiges Hondeln des Treuhönders ist unwirksom.

Aus den Gründen:

l. Eine Pflichverletzung des Beklogten im Zusommenhong mit dem
Abschlu0 der in S I Ziff. 4 des Treuhondverlroges genonnten Verlröge
vermog die Kommer nicht zu erkennen. Auch durFte die ursprüngliche

Argumentoiion der Klöger, bei rechtzeitiger Mitteilung der Kosien-

deckungslücke hötten sie,,vom Vedrog" zurücktreten können, nichi der
richtige Ausgongspunkt sein. Dies bedorf ledoch keiner weiteren
Erörterung und konn im Ergebnis dohinstehen, weil eine Pflicht-

verletzung des Beklogten iedenfolls - ober ouch nur- in dem Umstond

begründet ist, doß er bei feweiliger Fölligkeit, die mit Ausnohme beim

Betreuungsverlrog (vgl. dort $ B) beiAbschluß des ieweiligen Vertroges
in voller Höhe der zu zohlenden Vergütung eintrot, die gesomten

Funktionströgergebühren von insgesomt DM 39.336,- on die Firmo V.

ousbezohlt hot, ohne entwederden zum Ausgleich der,,Finonzierungs-

lücke" notwendigen Betrog einzubeholten oder von der Firmo V. eine

ousreichende Sicherheitsleistung zu verlongen.

o) Dem Beklogten wor oufgrund von Zif+. 6 des Treuhondongebotes
der Klöger bekonnt, doß diese entgegen dem konzipierlen Gesom-
oufwond von DM 274.300,- fürWohnung Nr.3 nebstTiefgorogen-
plotz nur DM 240.000,- oufzuwenden hotten. lhm wor ferner
bekonnt, wie er selbst einröumt, doß die Reduzierung des proiektier-
ten Gesomtoufwondes ouf einer Zusoge der lnitiotorin des Bou-
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rechtlicher Sicht, 1982, Rdz. 33, ieweils m.w N.). Die Beklogte isi dieser

ihrer Verpflichtung dem Klöger und seinen Zedenten gegenÜber nicht

gerecht geworden. Sie hötte ols Treuhönderin erkennen mÜssen, dofl die

i"nitiotoren des Proiekts, insbesondere die M. GmbH, sowohl die Erziel-

borkeit bestimmier Mieten versprochen hotten ols ouch zugesichert hot-

ten, doß diese Mieten in Höhe von 2Oo/o durch eine BonkbÜrgschoft

obgesicherl seien. Aufgrund der ousdrÜcklichen Zusicherung im Prospekt

,nJ d"n dozugehörenden Anlogen hoftete die M. GmbH ols lnitiotorin

des Proiektes noch den ollgemeinen Regeln der sog. Prospekthoftung

dofür, doß die versprochenen Mieten ouch totsöchlich zv erzielen seien.

Nur zur Absicherung dieser ohnehin schon gegebenen Hoftung schloß

die M. GmbH donn den sog. Bonitötsgorontievertrog, wobei sie sich fÜr

diese Bonitötsgorontie eine VergÜtung versprechen lie0. Der Bonitöts-

gorontievertrog brochte den Anlegern, weil er ihnen keinen zusötzlichen

Anrpru.h.g"gn"r verschoflte, keine zusötzliche Sicherung Über dos hin-

orr, *o, ihnen on Ansprüchen gegen die M. GmbH schon zustond. Dol)

die versprochene Bonkbürgschoft ober eine zusöizliche Sicherheit sein

sollte, ergibt sich ohne Zweifel ous dem Prospekt,,Bouherrengemeinschofl

M,, in d"r "r heiflt, ,,So liegt bereits ein Generolonmietungsongebot

eines gewerblichen Anmieters fÜr dos gesomte Obiekt fÜr 5 Johre zu den

im Anhong oufgegebenen Mieten vor. Domit bestehtdie Moglichkeit,von

der Mehwertsteueroption Gebrouch zu mochen. DorÜber hinous sind

die im Anhong dorgestellten Mieten, die den zukÜnffigen Bouherren

zustehen, in Höhe von2Oo/odurch eine BonkbÜrgschoft obgesiched' . . . Es

sollen domit nur einige - nicht immerongebotene - Vorleile des vorliegen-

den Modells ongesprochen werden". Weiter heißt es in den ,,Vorbemer-

kungen und Erlöuterungen" zu dem ProiektM. in dem Kopiiel ,,1. Sicherheit"

,.o.,,,Fül. die Anmietung des Obiektes liegt bereits ein Angebot einer

erfohrenen, unobhöngigen Gesellschoft vor. Die von dieser Gesellschoft

o n geboienen Preise I ieg en der Wi rtschoftl ich keitsberech n u n g zu g ru nd e.

Doi Angebot erstrecki sich ouf eine 5iöhrige Anmietung des Obiektes,

wobei d-ie ongegebenen Mietpreise in einer Höhe von 200/o fÜr 5 Johre

verbürgt werden. Somit besteht beispielsweise fÜr den Bouherren eines

der 36,84qm gro0en Apportements eine zusöizliche Sicherheii von

2Oo/o ...'i Die Bonkbürgschoft für die Quolitot des ousgesuchten gewerb-

lichen Zwischenmieters hotten dieienigen beizubringen, die den Zwi-

schen mieier o ls eine,,erfo h rene, uno bhö ngige Gesel lschoff' ousgesucht

und dies im Prospekt den möglichen lnteressenten mitgeteilt hotten. Dies

woren die M. GmbH bar. die M. Gesellschoft fÜr Vermögensplonung

mbH. lm Rohmen ihrer ous dem Treuhondvertrog resultierenden Uber-

wochungsverpflichtung wöre es Aufgobe der Beklogten gewesen, die

beiden lenonnten Gesellschoften onzuholten, die versprochene Bonk-

herrenmodelles, der Firmo V., on die Klöger beruhte, wenn ihm ouch

Einzelheiten zu Ausgestcltung und Reolisierung dieserZusoge unbe-

konnt gewesen sein mögen.

Bei einseitiger Reduzierung des Aufwondes der Klöger ohne ent-

sprechende Anderung der Gesomtkonzeption mußte sich dem

Beklogten von vornherein oufdröngen, dofl dos von den Klögern

vertrogsgemöß zur Verfügung gestellte Kopitol nicht ousreichen

würde, um die toisöchlich onfollenden onteiligen Kosten der Klöger

obzudecken.

Denn wie der Beklogte selbst zu Recht vorgetrogen hot, stonden die

Kosten {ür Grundstück, Generolunternehmer, Architekt, Stotiker,

Mokler, Gebühren etc. unverrückbor fest. Die Konzeption des

Gesomtoufwondes erfolgie iedenfolls, wie bei Bouherrenmodellen

üblich, ouf der Grundloge von Angeboten der kunftigen Vertrogs-

porfner der Bouherren. Diese - möglicherweise mit Ausnohme der

Firmo V. - brouchten sich wegen einer sie nicht berÜhrenden ein-

seiiigen Zusoge der lnitiotorin nicht ouf eine Reduzierung ihres

Angeboispreises einzu lossen.

Der Beklogte konnte mithin - sollte dos Obiekt nicht gor scheitern -
nur zu den vorgegebenen Konditionen obschließen; es ist nicht

erkennbor, dofl und wie er insoweit die Differenz zwischen kolkulier-

tem und reduziertem Aufwond fur die Wohnung der Klöger ouf die

Verlrogspodner - oder die (onderen) Bouherren - hötte obwölzen

können, wesholb insoweit ouch keine PflichVerletzung festzusiellen

ist, um so weniger, ols die Bouherren in Kenntnis des konzipierten

Gesomtoufwondes Vollmocht zum Abschlufl der Vertröge erteilt

hoben.

Domitstond oberzugleich fesi, doß sich die tctsöchlichen onteiligen

Kosten der Klöger nicht oder nur bedingt - soweit der Beklogte etwo

die Funktionströgergebühren etc. ous dem verringerien Gesomt-

oufwond von DM 240.000,- berechnet und ongewiesen hot - ver-

ringern würden, iedenfolls ober nicht in der Höhe des durch die

Reduzierung entstondenen Differenzbetroges von DM 34.300,-.

Dies wor ouf den ersten Blick erkennbor. Desholb hotte nichts nöher-

gelegen, ols doD der Beklogte vorAuszohlung von VergÜtungen die

totsöchlich ouf die Klöger entfollenden Kosten berechnete, wos

oufgrund der feststehenden Gesomikonzeption keine MÜhe

bereiten konnte. Der Beklogte hött'e ouf diese Weise den Fehlbeirog

möglicherweise noch nicht ouf Heller und Pfennig ermitteln können,
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ober ohne Zweifel in einer sehr prözisen Größenordnung. Donn
hötte er unschwer erkonnt, doß dos von den Klögern eingebrochte
Ko pito I zu r Beg leich u n g der eingego ngenen Verbindlich keiten nicht
ousreichen würde.

b) Hötte der Beklogte diesen schritt vollzogen, hötte sich ihm weiter
oufgedröngt, doß er ouf diese Situotion reogieren muß. Auch wenn
er Einzelheiten der Zusoge der Firmo v. on die Klöger nicht konnte,
konnte diese gleichwohl ouch ous seiner Sicht nichts onderes
bedeuten, ols doß die lnitiotorin für den Fehlbetrog oufzukommen
hof, sei es durch die entsprechende Freistellung der Klöger, durch
Zohlung eines entsprechenden Betroges on die Kloger oder durch
verrechnung mit den der lnitiotorin zustehenden Funktionströger-
gebühren.

Do er einerseits noch dem Treuhondverlrog nur über DM 240.000,-
verfügen durFte und ondererseits die verpflichtende Zusoge der
Firmo v. konnte, hötte er entwedervon sich ous nicht die vollen Funk-
tionströgergebühren on die Firmo v. ouszohlen durfen oder ieden-
folls für eine gleichwertige Sicherheit sorgen müssen, oder er hötte
die Klögersogleich ouf den Fehlbetrog hinweisen müssen, um diesen
Gelegenheit zu geben, die Zusoge bei der Firmo v. zu reolisieren.

Dobei muß noch den gesomten Umstönden dovon ousgegongen
werden, dcß die Klöger, hötte sich die Firmo v. nicht so verholten wie
in dem vom Beklogten geschilderien Foll des Bouherren Dr. G., dem
sie gleichfolls eine Reduzierung des Gesamtoufwondes zugesogt
hotte und ihre Zusoge in Form einer Borrückerstottung reolisierte, den
Beklogten ongewiesen höfien, einen hinlonglichen Betrog von den
on die Firmo V. ouszuzohlenden Vergütungen zurückzubeholten. vor
gerichtlichen schritten der Firmo V. hötten sich die Klöger noch Soch-
loge nicht zu scheuen brouchen. Jedenfolls durFte der Beklogte die
Situotion nicht ols gegeben hinnehmen.

c) Der Beklogie konn sich in diesem Zusommenhong ouch nicht dorouf
zurückziehen, weil er von den Klögern über Einzelheiten der ver-
einborung nicht informiert worden sei und keine Anweisung zur
Nichtouszohlung von Betrögen erholten hobe, hobe er nichtzurück-
beholten müssen, wie es ihm überhoupt nicht oblegen hobe, die
Vereinborung der Klöger mit der Firmo V. zu überwochen.

Denn ous dem Treuhondvertrog ergibtsich, doß der Beklogte in vor-
genonnter Weise hotte totig werden müssen. ln 5l Ziff. 2 des Treu-
hondverlroges ist festgeschrieben, doß der Treuhönder bei der

Hoftung des Treuhönders
im Bouherrenmodell
; Abschluß einer Bonkbürgschoft

- Weiterführende Hinweise
(OLG Köln Urt.v. 6.ll.B7 - 6 U 205/B6t

Leitsotz (d.Verf.)'

Zu den Pflichten des Treuhönders, ou{ die Einholtung derVersprechungen
im Prospekt zu ochten.

Zum Sochverholt:

ln dem Prospekt zu einem Bouherrenmodell hieß es: ,,Dorüber hinous sind
die im Anhong dorgestellten Mieten, die den zukünftigen Bouherren
entstehen, in Hö he von 20 0/o dur chei ne Bo n kb ü rgschoft o bg esicherl." Der
Treuhönder schloß in Ausführung seiner Vollmocht spöter einen ,,Bonitöis-
Gorontieverlrog" mit der Firmo M. GmbH. Eine Bonkbürgschoft in Höhe
von 200/o der gorontierten Mieten besorgte er nicht. Dorous, doß die
prospektierten und gorontierten Mieien weder in der Vergongenheit
erzielt wu rd en noch zur TeiI erzielt werden, dos verb lei ben de Def iiit o ber
nicht durch eine Bonkbürgschoft in Höhe von 2Oo/o der versprochenen
Mieten obgedeckt wird, leitet der Klöger schodenersotzonsprüche
gegen den Treuhönder her.

Aus den Gründen:

Der Treuhönder im Rohmen eines Bouherrenmodells hoi nicht nur die
Aufgoben zu erfüllen, die er expressis verbis im Treuhondverlrog über-
nommen hof es triflt ihn dorüber hinous die Verpflichtung, dqrüber zu
wochen, doß olle Vertrogsportner der Bouherren il.rre Verpflichtungen ous
den ieweiligen Vertrögen erfüllen. Beim Vertrogsschluß mit diesen Ver-
trogsportnern hot er dorüberzu wochen, doß die ongebotenen Vertröge
den Versprechungen in den Prospehen, oufgrund dererdos Vertrouen der
Bouherren gewonnen wurde, entsprechen. wo von Anfong on oder
spöter Abweichungen erforderlich werden, hot er die Bouherren fochge-
rechtzu beroten. Dieser Pflichtenkotolog des Treuhönders entspricht gonz
der herrschenden Auffossung in LiterotJr und Rechtsprechung (vgl. BGH,
wM 1986, 1320 f.; Brych, Kouf von Boutröger- und BouherrenÄodelle,
5. Aufl. 1983, Rdz. 134b; Goldbeck-Uhde, Dos Bouherrenmodell ,lg}4,
Rdz. 466, 469 - 471 ; Locher/Kön ig, Bo u herren modelle in zivil- und steuer-
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nur gegenÜber einem wirklich groben Verstoß gegen Treu und

Glouben durchgreifen zu lossen, etwo wenn der Verpflichtete den

Berechtigien durch sein Verholten von der rechtzeitigen Kloge-

erhebung obgeholten oder ihn noch obiektiven Moßstöben zu der

Annohme veronloßt hot, es werde ouch ohne Rechtsstreit eine voll-

stö ndige Bef riedig ung seines Anspruchs zu erzielen sei n. Do bei ko n n

ober ein bloßes Schweigen des Verpflichteten dos Unwerturteil einer

unzulössigen Rechtsousübung nicht rechtfedigen (MünchKomm/von

Feldmonn, BGB,2.Au{|., $ 
,l94 

Rdnr.11; Soergel/Augustin, BGB,ll. Aufl.
g 222 Rdnr. Z; Polondt/Heinrichs, BGB,46. Aufl. vor $ 194 Anm. 5 o).

Nicht genügi für den Einwond der unzulössigen Rechtsousübung

gegen ü ber der Veriö h ru n gsein rede, doß der Anspruchsberechtigte

des Gloubens wor, mit seiner Kloge noch zuworten zu können
(BGH Urt.v. 4. 2.1969 - Vl ZR 213/67, VersR 1969,4511.

b) Hier hotte der Beklogte ouf die Zusendung des Entwurfs einer Kloge-

schrift om 26.10.1981 der Klögerin mitgeteill er werde sich ieder
Stellungnohme zu Grund und Höhe der erhobenen Ansprüche ent-

holten. Er hotweiter - ousdrücklich ohne Anerkennung einer Rechts-

pflicht - seine Berufshoftpflichtversicherung bekonnt gegeben,

gegen die hieroberein direkterAnspruch nicht bestond. Doß ersich

donoch noch geöußert hötte, behouptei ouch die Klögerin nichi.

Unier diesen Umstönden konn die Erhebung der Veriöhrungsein-

rede durch den Beklogten nicht ols unzulössige Rechisousübung

ongesehen werden; denn er hotte gegenüber der onwoltlich vertre-

ienen Klögerin nichts geton, worous diese hötte den Schlufl ziehen

können, sie werde ouch ohne gerichtliche Hilfe ihren Anspruch

durchsetzen können. Doß er sie zunöchst durch vorsötzliche Töu-

schung hingeholten hotte, fuhrt nicht zu einem weiteren Hinous-

schieben der Veriöhrung der Regreßonsprüche gegen ihn, weil der

neu von der Klögerin beouftrogte Anwolt diese in noch nicht ver-

iöhder Zeit erkonnt hotte, wie die Ubersendung des Klogeentwurfs

zeigl. Der Beklogte hot die Klcgerin ouch nicht in irgendeinerWeise
vom Einreichen der ihm im Entwurf übersondten Kloge obgeholten.

Wenn sie meinte, es bestünde wegen der Klogeerhebung, zv der

noch dem Erkennen des Schodens und des Fehlers des Beklogten

etwo noch ein Johr Zeit blieb, keine besondere Eile, so mog dos ouf

einen onderen, neuerlichen Berotungsfehler zurückzuführen gewe-

sen sein.

Durchführung und Abwicklung des Bouvorhobens ausschließlich die

lnieressen der Bouherren wohrzunehmen hct. Hiercus, ous den

weiteren verlroglichen Regelungen (vgl. etwo $ lzil+.3desTreuhond-

vertroges) und ous seiner gesomten Aufgobenstellung ols Treu-

hönder folgt eine umfossende Vermögensbetreuungspflicht des

Beklogten. Ausfluß dieser Pflicht wor es ober doch gerode, nichf

mehr ouszugeben, ols er noch den vertroglichen Vereinborungen

durFte. Do ober klor wor oder ober hatte klor sein müssen, doß dies

nicht zu reolisieren sein würde, mußte der Beklogte tötig werden,

wozu ouch gehörte, sich gegebenenfolls bei den Klögern zu infor-

mieren.

Nur der Vollsiöndigkeit hclber sei vermerkt, doß der Hinweis des

Beklogten ouf die Boukosten-Höchstpreisgorontie schon desholb

{ehl geht, weil diese nur gegen eine Uberschreitung der kolkulierten

iechnischen Herstellungskosten für dos Bouwerk obsichern sollte
(vgl. $ 2 des Boukostenhöchstpreisgorontievertroges).

d) Der Beklogte hotte ouch die ousreichende rechtliche Hondhobe,
wenigstens ein Zurückbeholiungsrecht {$5 273,242 BGB) geltend zu

mochen. Denn es stcnd von vornherein fest, doß die Firmo V. ous ihrer

Zusoge verpflichtet ist, unobhöngig dovon, ob mon diese ols selb-

stöndiges Gorontieversprechen, ols Schuldübernohme oder ols ieil-

weisen Verzichi (ouf die verlrogsgemöße Vergütung) bewerlet.

e) Schließlich loßt der Wortlout in ZilI.6 des Treuhondongebots

,,...betrögt vorlöufig..i' keine ondere Beudeilung zu. Denn bei

verstöndiger Würdigung konnte diese Einschrönkung bei richtiger

Auslegung des Treuhondvertroges nur bedeuten, doß weitere von

den Bauherren zu trogende, nicht im kolkulierten Gescmtoufwond
eniholtene Kosten nicht zu Losten der Firmo V. gehen sollten.

2. Die donoch festzustellende Pflichverletzung des Beklogten wor
ursöchlich fürden Schoden, derden Klögern entstonden ist. Die Klöger

hötten möglicherweise, cuch bei rechtzeitiger lnformotion, von der

Firmo V. nichtwie Dr. G. einen ousreichenden Borbetrog erholien; hötte

der Beklogte ober- entwedervon sich ous oder noch Rücksproche mit

den Klögern - einen ousreichenden Betrog zurückbeholten, wöre
dieser noch im Vermögen der Klöger bzw. hotte er zur Ausgleichung

der Differenz verwendet werden können. Als die Klöger - noch ihrem

unstreitigen Vorbringen - erst im Oktober l9B5 von dem Fehlbetrcg

erfohren hoben,ließ sich ein Anspruch gegen die Firmo V.wegen deren

Vermögenslosigkeit - gleichermoßen unstreitig - nicht mehr reoli-

sieren.
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3. Der Beklogte hot seine Pflichten ous dem Treuhondvertrog wenigstens
fo h rlössig verl etzi. Die i m fo rm u lo rmö0igen Treu h o ndvertro g in 9 4 Ziff .1
erfolgte Beschrönkung der Hoftung ouf grobe Fohrlössigkeit ist unwirk-
som, weil sie mit dem besonderen Verfrouensverhöltnis, wie es zwi-
schen Treuhönder und Bouherr beim Bouherrenmodell besteht, nicht
vereinbor ist und den Treugeber entgegen den Geboten von Treu und
Glouben unongemessen benochteiligt (vgl. OLG Celle, NJW 1986,

260: Gl 1986, Bl.

onspruch noch durchgesetztwerden konn, olso noch nichtveriöhrt ist.

Auch der Sekundöronspruch veriöhrt noch $ 5l BRAO in drei Johren
(BGHZ ooO 3BZ ff: Gl 32/851.

4. o) Hier wor die Veriöhrung des Anspruchs der Klögerin gegen den
HoftpflichVersicherer - nicht des Primöronspruchs, wie dos Beru-
fungsgericht meint - im Juli 1976 eingetreten. Domit wor der Regreß-
onspruch der Klögerin gegen den Beklogten (: Primöronspruch)
entstonden. Erver[öhrte noch $51 BRAO in dreiJohren, olso im Juli
1979.Dos Berufungsgericht stellt fest, dofl der Beklogte die Klogerin
bewußt wöhrend dieser Zeit hingeholten hot, seinen Fehler olso
erkonnt hotte. Trotzdem hot er die gebotene Belehrung seiner Mon-
dontin unterlossen. Domit entstond ein Sekundöronspruch der
Klögerin, durch den der Beklogie gehindert wot mit Erfolg die
Veriöhrungseinrede gegen einen Regreßonspruch der Klögerin zu
erheben. Auch für diesen Anspruch (: Sekundöronspruch) golt die
dreilöhrige Veriöhrungsfrist des $51 BRAO, so doß er im Juli l9B2
veriöhde.

b) Der Senot hot sich bereits in BGHZ 94,380,389: Gl32/BS mit der
Meinung ouseinondergesetzt, die Veriohrung des Sekundöron-
spruchs könne erst mit dem Ende des Mondots beginnen (vgl.

Brondner; AnwBl. 1969,384,386). Er hot diese Meinung unter Hin-
weis dorouf obgelehnt, doß S 5l BRAO den Beginn der Veriöhrungs-
frist des Regreßonspruchs grundsötzlich qn die Entstehung des
Schodens knüpft und nur hilfsweise on dos Ende des Mondots, wenn
dies zu einem {rüheren Ende der Veriöhrungsfrist führt. Er hot eine
entgegenstehende Rechtsprechung (BGH Urt.v. B. 5.1984 - Vl ZR

156 / 82, NJW 1984, 2204) o usd rückl ich o ufg eg eben. Do ro n ho lt der
Senot fest. Zu einer Vorloge on den Großen Senot für Zivilsochen
besieht entgegen der Meinung der Klögerin kein Anloß, weil der
lX. Zivilsenot schon seit dem l.l.l9B4 ollein für Schodenersotzon-
sprüche wegen PflichVerletzungen gegen Rechtsonwölte noch der
Geschöftsverteilung des Bundesgerichtshofs zustöndig ist {BGHZ
[GZ] I , 179 , l9l; 28 , 16 , 2gl .

5. ol Allerdings konn die Ver[öhrung der Regreßonsprüche gegen einen
Rechtsonwolt ouch noch Ablouf der Veriöhrung des Sekundör-
onspruchs nicht zu berücksichtigen sein, wenn es dem Verpflichteten
gemöfl g242BcBverwehrt ist, sich ouf Veriöhrung zu berufen, wenn
olso eine unzulössige Rechtsousübung in der Erhebung derVeriöh-
rungseinrede liegt. Der Zweck der Veriöhrungsregelung gebietet es

ledoch, hierbei strenge Moßstöbe onzulegen und diesen Einwond

Abtretung von
Sleuererslottu n gso nsprüchen
- Geschöftsmößige Abtretung on Steuerberoter

- Sicherung von Honororforderungen
(BFH Urt.v. 17.9.1987 - Vll R 168184, BFH NV l9BB, 9)

Leitsötze (d.Verf.)'

L Lößt sich eine Steuerberotungsgesellschoft geschöftsmößig von ihren
Mondonten Steuererstottungsonsprüche obtreten, so sind die Abtre-
iungen nichtig (546 Abs.4 u. 5 AO).

2. GeschöftsmöDigkeit gemöß $46 Abs. 4 AO setzt lediglich Selbsrön-
digkeit des Erwerbs der Forderung und die Absicht der Wiederholung
vorous. Nicht erforderlich ist eine eigenstöndige Renditeerwodung.

3. Eine nur gelegentlich onloßlich eines besonders begründeten Einzel-

fo I les vo rg eno m m ene Abtretu n g vo n Steuererstottu n gso nsprüchen zu r

Sicherung der Honororforderung ist wirksom.
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doß er sich ,,ouf die Veriöhrung des Sekundöronspruchs Überhoupt

nicht mehr berufen" könne. Zumindest hobe die Klögerin Anspruch

dorouf, doß der Beklogte die Einrede der Veriöhrung unterlosse. Die

Klögerin hobe ersi lg8l von dem ihr entsiondenen Schoden erfohren,

nochdem sie einen onderen Anwolt eingescholtet hobe. Es sei soch-

gerecht gewesen, doß sich die Klogerin mit der Berufsholtpflicht-

versicherung des Beklogten vor Klogeerhebung in Verbindung gesetzt

hobe, zumol ous der Sicht der Klögerin sich keine EilbedÜrltigkeit hobe

erkennen lossen. Noch dem domoligen Stond der Rechtsprechung

hobe sie dovon ousgehen können, doß die Veriöhrung des Sekundör-

onspruchs erstob Mondotsende, olso ob Mörzl9B1 geloufen sei. Mon

könne desholb der Klögerin nicht vonverfien, sie hobe die Kloge-

einreichung über Gebühr verzögert.

3. Die Ausführungen greift die Revision mit Recht on.

Abweichend von der Meinung des Berufungsgerichis wird ols Primör-

hoftungsonspruch gegen einen Rechtsonwolt der Schodenersotzon-

spruch verstonden, der entsteht, wenn der Anwolt durch eine Pflicht-

verletzung einen Schoden seines Mondonten verursocht hot. Dieser

Regreßonspruch veriöhrt noch $5] BRAO in dreiJohren unobhöngig

dovon, ob der Geschödigie Kenninis von seinem Schoden und der

Pflichverletzung seines Anwolts erlongt hot (BGHZ 94,380,385 :
Gl32/851.

Noch der Rechtsprechung muß oberzum Ausgleich der kurzen Veriöh-

rungsfrist und zum Schutz der lnteressen des Mondonien der Anwolt,

wenn ihm ein Fehler unterloufen ist, seinen Auftroggeber hierouf und

ouf die Regreßmöglichkeit hinweisen. Ein Versto0 gegen diese Pflicht

führt erit zum sogenonnten Sekundöronspruch, der den Rechtsonwolt

gemöfl g24gBGBdozu verpflichtet, den Mondonten so zu stellen, ols

wöre die veriöhrung des Regreflonspruchs (: Primöronspruch) nicht

eingetreten (BGHZ ooO). Der Sekundöronspruch hindert den Anwolt

doron, erfolgreich die Veriöhrungseinrede im Regreßprozeß zu erhe-

ben. Wurde der Mondont wöhrend des bestehenden Mondots oder

noch Mondotsende noch rechtzeitig vor Ablouf der Veriöhrungsfrist

des Primöronspruchs onderweitig über die RegreßonsprÜche onwolt-

lich beroten, so enisteht kein sekundörer Ersotzonspruch mehr

(BGH Uri.v.26.2.1985 - Vl ZR 144/83, NJW 1985, ilsl, ll52; Senois-

u rt. v. l B. 9 .1986 - IX ZR 204 / 8 5, 21P 1986, 157 3, 157 4 : N JW 19 87, 3261.

Der Sekundörhoftungsonspruch konn nur entstehen, wenn der Anwolt

eine weitere Pflichtwidrigkeit, nömlich die Nichtoufklörung über eine

Regreßmöglichkeit, zu einer Zeit begehl, zu der der primöre Regreß-

Aus den Gründen:

Noch $46 Abs. 4 AO 1977 isI der geschöftsmö0ige Erwerb von Erstot-

tungs- oder Vergütungsonsprüchen zum Twecke der Einziehung oder

,onitig"n Vewertung o uf eigene Rech n u ng nicht zulössig (Soiz 1 ). Dies gilt

nicht für die Folle der Sicherungsobtretung (Sotz 2lr. Zum geschöfts-

mößigen Ewerb und zur geschöftsmößigen Einziehun g der zur Sicheru ng

obgetreienen Ansprüche sind nur Unternehmen befugt, denen dos

Betreiben von Bonkgeschöften erloubt ist (Sotz 3).

Die Klögerin hondelte geschöftsmößig, ols sie sich die streitbefongenen

Steuererstottungsonsprüche von ihren Mondonten obtreten ließ. Do sie

o ls Steuerberotungsgesellschoft zum geschöftsmöDigen Erwerb und zur

geschöftsmöDigen Einziehung der zur Sicherung obgetretenen An-

sprüche nicht befugt ist ($ 46 Abs.4 Sotz 3 AOl977l,sind die Abtretungen

nichtig (vgl. $ 46 Abs.5 Holbsotz 2 AOl977l. Dos FA hot es demnoch zu

Recht obgelehnt, die von den Mondonten obgetreienen Teilbetröge on

die Klogerin zu erstotten.

Noch dem Urteildes Senotsvom 23. Oktoberlg85Vll R196/82(BFHE 144,

526, BSIBI ll19}6,124lsind die Regelungen derSötzelbis3 des $46Abs.4

AO 1977 dohin ouszulegen, doß der geschöftsmößige Ewerb und die

geschöftsmößige Einziehung von Erstottungs- oder VergÜtungsonsprÜ-

chen ouch in den Föllen der Sicherungsobtretung nur Bonkunternehmen

gestottet ist. Do die Vorschriff lediglich Bonkunternehmen, die derAufsicht

durch dos Bundesoufsichtsomt {ür dos Kreditwesen unterliegen ($$ 6, 32

des Kreditwesengesetzes), privilegiert, ist es noch der vorstehend

genonnten Entscheidung des Senots, ouf die wegen der BegrÜndung im

einrelnen Bezug genommen wird, ouch Steuerberotern untersogt, sich

zu r Sicherung ihrer Honoro rforderun gen Steuererstottungs- oder Verg Ü-

tungsonsprüche ihrer Mondonten obtreten zu lossen, soweit sie dobei

geschöftsmaßig tatig werden.

GeschöftsmAßig i. S. des 946Abs.4 AO1977 hondelt,wie derSenot unter

Beruf u n g o uf dos Sch rifitu m i n d ieser Enisch eid u n g o usgef Ü h rt h ot, wer d ie

Tötigkeit (Erwerb) selbstöndig und mit derAbsicht, sie zu wiederholen ous-

übt. Die Auslegung der Vorinstonz zum Begriff der Geschöftsmößigkeit

steht somit im Einklong mit der Rechtsprechung des Senois. Ein von der

Houpttötigkeit getrennter selbstöndiger Zweck mit eigenstöndiger

Renditeerwortung wird bei der geschöftsmößigen Tötigkeit nicht vorous-

gesetzt.

Für eine Wiederholungsobsicht im Sinne dieser Auslegung spricht noch

der Rechtsprechung des Senois, wenn fÜr den Erwerb von Erstottungs-

onsprüchen orgonisotorische Vorkehrungen geiroffen werden (2. B. dos

3B
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Bereitholten vorformulierlerAbtretungserklörungenl; diese sind ollerdings
kei ne n otwen d ig en Voro ussetzu n gen f u r d ie Geschöfts m oßig keit. Verein-
zelte im Rohmen eines Hondelsgeschöfts oder on einen steuerlichen
Beroter vorgenommene Abtretungen reichen für die Annohme der
Geschöftsmoßig keit n icht o us.

Dorous folgt - wie der Senot in der genonnten Entscheidung ousgeführt
hot -, doß grundsötzlich ouch Steuerberoter und Steuerberotungsgesell-
schoften sich zu r Sicheru n g i h rer H on o ro rforderu n gen Steuererstottu n gs-
und Vergütungsonsprüche ihrer Mondonten wirksom obtreten lossen
können, soweit sie in dieser Weise nur gelegentlich onlößlich besonders
begründeter Einzelfölle tötig werden.

Hoftung des Rechlsonwohs
- Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen, $51 BRAO
{BGH Urt.v.1.10.87 - lX ZR 202/86)

Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Hefr l- 3, l9BB)

Leitsotz {omtl.)'

Dos bloße Schweigen eines Anwolts ouf die rechtzeitige Ankündigung
von RegreDonsprüchen mocht ouch donn die spötere Erhebung der
veriöhrungseinrede nichi zu einer unzulössigen Rechtsousübung, wenn
der Anwolt vorher durch füuschung den Mondonten von der Erhebung
solcher Ansprüche obzuholten versucht hot.

Leitsötze (d.Verf.l,

L Bei $51 BRAO knüpft der Beginn der veriöhrungsfrist des Regreß-
onspruchs on die Entstehung des Schodens und nur hilfsweise on dos
Ende des Mondots, wenn dies zu einem früheren Ende der Veriöh-
rungs{rist führt.

2. Auch für den sekundöronspruch gilt die 3iöhrige veriöhrungsfrist des
g5t BRAO.

Aus den Gründen:

l. Dos Berufungsgericht stellt ein pflichtwidriges Unterlossen des
Beklogten fest, durch dos die Durchsetzung von Direktonsprüchen der
Klögerin gegen den Hoftpflichtuersicherer unmöglich geworden sei.
Dos nimmt die Revision hin.

2. Dos Berufungsgericht meint, ouf Ver[öhrung könne sich der Beklogte
nichf berufen. Zwor beginne die ,,verlohrung des sogenonnten
Sekundöronspruchs" ob Vollendung der Veriöhrung des ,,primör-
onspruchs" gegen den schödiger. Hier hobe sie demnoch in JulilgT6
begonnen und sei im Juli1979 obgeloufen. Dem Beklogten seies ober
noch Treu und Glouben verweh4 die veriöhrungseinrede zu erheben,
weil erwöhrend des Loufs derVer[öhrungsfrisi dos Mondotsverhöltnis
wiederholt dodurch verletzt hobe, doß er die Klögerin ouf ihre An{ro-
gen hingeholten hobe. Dos stehe oufgrund der Beweisoufnohme fest.
Mit seinen unrichtigen, hinholienden Angoben hobe der Beklogte
seine Pflicht in so schwerwiegender und nochholtiger Weise vedetzt,

Abtretung

- des Steuererstottungso nspruchs
: geschöftsmoßige - 846 4 AO

Allgemeine Geschöftsbedingungen

- Veriöhrungsfrist
: bei Treuhondvertrog, I Johr

Bouherrenmodell

- obiektbezogener StB
: Abgrenzung zum persönlichen StB

Berichtigung, 9173 l, 2 AO
- grobes Verschulden
: des Mondonten

- Zurechnung des Beroter-Verschuldens

Dritthoftung

- stillschweigender Auskunftsvertro g

Gewinnousschüttung

- mit Minelobfluß

Hoftungsbeschrönkung

- ouf grobe Fohrlössigkeit

- im Treuhondvertrog

- Verjöhrungsfrist in AGB

Herousgobepflicht des StB's

- Abholung/Ubersendung

- Mondontenunterlcgen

Honororonspruch des StB's

- Anrechnung ersporter Kosten

- beiAnnohmeverzug d. Mond. $615 BGB
: Umsotzsteuer

Kousolitöt

- Fehler des Gerichts/Fehler des RA

Klogeouftrog

- vorsorgliche Kloge

Konkurrenzverbot

- des ongestellten RA

Kündigung des Mondots
- Rückgobe v. Mondontenunterlogen

Literotur- und Rechtsprechungshinweise

- Dritthoftung

- Rechtsberotung d. SIB/WP

- Schötzungsschoden

- Treuhönderhoftung

Mondontenunterlogen

- Rückgobe

Mitverschulden

- Prüfung d. vom StB erstellen
Steuererklörung

BB,50
BB,50

88,29

88,29

88,36
(LSI

BB, 18
(LS)

88, 2

BB, lB
(LS}

88, IB
(LS)

88, 3

BB, 3

BB, IB
{LS)

88,26
88,26

BB, 9

88,46
88,46
BB, 3

Bg, 2
88, 2

BB,II
88,24
88, 33
89,44

52

88,26
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- Veriöhrungsbeginn d. Amtshoftungs-

onspruchs

Rechtsonwqlt

- Dritthoftung

- Konkurrenrverbot

Rechtsberotun g/Rechtsbesorgu ng

- Sonierungsverhondlungen

- durch Wp

Schoden

- Anwoltskosten zur Schodenobwendung

- Zuschötzung, s. Schötzung, Schoden

Schötzung, g162 AO
- Schoden
: Dorlegungs- und Beweislost

Steuerberoter

- Konkurs des -
Steuerberotungsgesetz

- $46 Abs. 3 Nr. 2
: Konkurs des StB's

Steuerberotungsvertrog

- oblektbezogene und persönliche
Steuerberotung

Testo m e ntsvo I lstrec ker

- Anloge von Nochloßvermögen

Treuhönder
Abweichung von Prospekto usso ge

- Belehrung über steuerliche Risiken
: einheitliche und gesonderte Gewinn-

feststellung wird obgelehnt

- Bon itötsgoro ntie stott Bo n kbürgscholt

- Hoftungsbeschrönkung ouf grobe
Fohrlössigkeit

- Kostendeckungslücke, Hinweispflicht

- Versicherungsschutz

Veriöhrung, g5l BRAO

- unzulössige Rechtsousübung

- Sekundöronspruch, Frist

- Veriöhrungsbeginn
: Schodenentstehung und Mondotsende

Veriöhrung, S 839 BGB -
o nderweitige Ersotzmög lich keit

Versicherungsschutz

- Treuhondiötigkeit

Wettbewerb/Mondontenschutz
- des ongestellten RA

Wirtschoftsprüfer

- Berufsbild

- Rechtsberotung

BB, IB
(LS)

88,41

88,37
88,37

88,37

88, 18
(LS)

87,36
ILS)

87,36
(LSI

88, 9
88,31

88,46

88,26

BB, 15

BB, 2

BB, IB
{LS)

BB, 3
BB,41

Gl Leitsötze
88,
BB,

9
2

88, 19

88, 19

88,46
88,46
88,46

Pflichten des Testomentsvollstreckers bei der Anloge von Nochloßvermögen

Der Testo mentsvo I lstrecker steht bei der An lo g e von N och loßvermög en g ru n d-
sötzlich so frei, wie der Vormundschoftsrichter den Vormund öulJerstenfolls stel-
len dorf. lhm sind desholb nursolcheAnlogen verwehd, die noch Loge des Folles

,,den Grundsötzen einerwifischoftlichen Vermögensverwoltung zuwiderlouien'1
(BGH Urt.v. 3.12.1986 - lVo ZR 90/85 :ZlP 1987,922
Anmerkung: ln den Urteilsgründen wird dorou{ hingewiesen, doß rein spekulo-
tive Anlogen, mit denen bei großem Risiko eine hohe Wertsteigerung oder eine
besonders hohe Rendite erstrebt wird, iedenfolls donn ousgeschlossen sind,
wenn sie den gesomten oder einen sehr grol)en Teil des Nochlosses erfossen.
Demgegenüber konn eine Streuung bei der Kopitclonloge,,durchous eine sinn-
volle Vorsichtsmoßno h me sein'1

Hoftung des Rechtsonwolts

Ein Rechtsonwolt, dem vorprozessuol ein Fehler unterloufen ist, verontwortet
nicht den Schoden, der ouf folscher Entscheidung des onschließenden gericht-
lichen Verfohrens beruht, wenn dos Gericht den ihm richtig unterbreiieten
Sochverholt unrichtig beurteilt hot und bei richtiger Beurteilung der Fehler des
Rechtso nwo lts {olgen los geblieben wö re.
(BGH Urt.v.5.ll.l98Z - lX ZR 86/86l

Versicherun gssch utz f ür Treu hondtötig keit o us der
Berufshoftpf lichwersicherun gspolice ?

Der Zentroltreuhönder in einem Bouherrenmodell hot in vollem Umfong die
Geschöfte der Bouherren zum Zwecke der Ausführung des Bouvorhobens zu
f ü h ren. Er ist geschöftsf ü h render Treu hö nder.

Noch der Risikobeschreibung, die Bestondteil des Hoftpflichversicherungs-
vedroges ist, erstreckt sich der Versicherungsschutz der Berufshoftpflicht-
versicherung für Steuerberoter nicht ou{ eine geschöftsiührende Treuhond-
tötigkeit und die sich dorous ergebenden Risiken.

Ein Versicherungsousschluß ist ouch gegeben, wenn der Steuerberoter gleich-
zeitig Rechtsbeistond ist und doher ouch die Erloubnis zur Rechtsberotung und
Rechisbesorgung hot.

Es konn dohingestellt bleiben, ob der Treuhönder bei der Uberwochung des
Zo hlungsverkehrs neben der geschöftsführenden ouch eine o ufsichtsführende
Treuhondiötigkeit ousgeübt hot, denn der Versicherungsschutz bezieht sich
noch der Risikobeschreibung ousschließlich ouf eine oufsichts{ührende Treu-
hondtatigkeit.
(OLG München Uri.v.30.l.l98Z - 2lU 3798/86, rechtskröftig noch Nichtonnohme der
Revision durch BGH-Beschl.v. 25.1L1987 - lVo ZR 89/87; dos Urteilwird im nöchsten
Heft obgedruckt)

88,32

88,31

BB, 2

BB, 2

BB, 3

BB, 36
(LS}

BB,II

88,22
88,22

BGH v. 3.12.1986 - lVo ZR 90/85
:ZlP 1987,922
BGH v. I . l0.l9BZ - lX ZR 202/86
BGH v. 4.11.1987 - lVo ZR 158/86
BGH v. 5.ll.l98Z - lX ZR 86/86

BGH v. 26.11.1987 - lX ZR 162/86

OLG Celle v. ]3.6.1986 - 44 StL24/85

OLG Düsseldod 13.6.1985 - B U 212/84
: RBeistond 1987,42
OLG Düsseldorf v. 26.11.1987 -18 U 97/87

OLG Köln v. 16.l0.l9BZ - 20 U 24/87
OLG Köln v. 16.l0.l9BZ - ll U ]B0/BZ
OLG Köln v. 6.1 1 .1987 - 6 U 205/86

OLG München v. 30. 1.1987 - 2l U 3798/86

LG Dormsrodt v. 9.9.1987 - 8 0 207 / 87

LG Düsseldorf v.22.10.1987 -14 O1l9/87

LG Heidelberg v. 13.ll.19BZ - 5 O 60/86

BFH v. 24.3.1982 - X R 9/80

BFH v. lZ.9.1987 - Vtt R 168/84
: BFH NV 1988, 9

BFH v. lZ. ll. 1987 - Vll R120/ 86
: Steuer-Telex ]32
: LEX|nform 0081033

FG Boden-Württemberg v. 4.11.1987 -
v K 433/83

87,36
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88,37
88, 19

87,36
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BB, IB
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88, 2

88,29

BB, 3
88, 2
BB,4I
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Hoftung des Rechtsonwolts

- Veriö hrung von Schodenersotzo nsprüchen,
g5I BRAO

(BGH Urt.v. 1.10.1987 - lX ZR 202/861

Hoftung des Treuhönders im Bouherrenmodell

- Abschlufi einer Bonkbürgschoft

- Weiterführende Hinweise
(OLG Köln Urt v. 6.11.1987 - 6 U 205/86l

Hoftung des Treuhönders

- Kosiendeckungslücke
(LG Heidelbers Urt v.13.11.1987 - 5 O 60/8ö)

Abtretung von Steuererstottungsonsprüchen

- Geschöftsmößige Abtretung on Steuerberoter

- Sicherung von Honororforderungen
(BFH Urt v. 17.9.1987 - Vll R 168/841
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